
Die :Promnlgatio trmnm nnndinnm, die Lex Oaecilia
Didia und nochmals die Lex Pnpia.

(Vgl. Bd. XXIX S. 821 ff.)

Die Grüude, mit denen ichBd. a9, S. 321 ff. meine Ansicht
über die Lex Pupia verfocht und Bardte AnBicbt über dieselbe (Her­
meB 7, S. 14 ff.) bekämpfte, sind Bardt wenig einleuchtend erBcbienen.
Er hat daher Beine Ansicht netterdings vertheidigt in einem Auf­
satze: C Zur Lex OaeciliaDidia und noch einmal Senatesitzungstage
der späteren Republik' (Hermes 9, S. S05 f.). Dabei schlägt er den
Weg ein, dass er, weil ich mich mehrfach auf die promutgatio. trif/lum
nundinum und die dieselbe jedenfalls für legislative, wahrscheinlich
für aUe Oomitien einschärfende Lex Oaecilia Didia des Jahres 656
bezogen hatte, zuerst eine "on der meinigen abweichende Meinung
über die promulgatio trinum nJ!llZdinum und die Lex Caecilia Didia,
Boweit sie jene Frist betrifft, aufstellt (S. 305-312), und dann

,gegen einige für meine Ansicht von der Lex Pupia sprechende,
aUB der Interpretation der Stellen der Schriftsteller entnommene
Argumente sich auslässt (8. 31S-317). Auf beides zu erwiedern
glaube ich aus sachlichen Gründen verpflichtet zu sein. Denn es
ist von wissenschaftlichem IntereB~e, dass der Versuch eine unbe­
gründete Hypothese durch eine neue gleichfalls unbegründete Hypo­
these zu stü.tzen, sofort zurückgewiesen wird, zumal wenn dabei
wie in diesem FaUe die Einsicht in die Sache selbst, um die es
sich h&.ndelt. gefördert werden kann. Und von nicht minderem
wissenschaftlichen Intel'essaist es, dass die Methode in ihrem
wahreJl Lichte dargestellt wh'd, mit welcher Bardt die Ueberlie­
ferung theils ignorirt, theils durch übel angebrachte Kritik für
seine Zwecke zustutzt. theils endlich durch leichtsinnige, je geradezu
unlogische Interpretation seinen Einfällan dienstbar macht. -

Zw' Orientinmg schicke ich voran, d&Sll nacb meiner Ansicht
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die Lex Pupia besagte: ut diebus comitiaZibus, in quos comitia
eilicta essent, anti! comitia dimissa senatus fi6 1tfjberetur, naoh Bardt
dagegen dieseihe weiter.niohts als die Inoompatibilitit von Volksver­
sammlungen und Senatssitzungen an denselben Tagen soblechthin ohne
jede bestimmtere Vorllohrift üher den Vorrang der einen oder der
anderen aussprach. .

Rücksichtlich der promulgatio trim-,m nundinum aber uud der
Lex Oaecilia Didia ist der Stand der Streitfrage folgender. Ich llatte
Bd. 29, 8. 326 darauf aufmerksam gemacht, dass ,der von Bardt
(Hermes 8. 17) bei seiner Auffassung der Lex Pupia vorausgesetzte
Fall es könne vor Berufung einer Volksversammlung seitens eines
Magistrats au!' eineil bestimmten l:ag seitens eines anderen
Magistrats auf donse Ib en Tag eine 8enatssitzuog angesetzt sein ­
kau m habe eintreten können, weil (eben nacl1 der Lex Oaecilia
Didia) dieOomitien ein Trioundinum vorher berufen, der Tag
derselben also mindesteus ein Trioundinum vorher für sie in Be­
schlag genommen sein musste, während für die 8enatssitznngen
eine ähnliche gesetzliche Bestimmung. oder eine ähnliche Sitte nicht
bestanden habe. Demgemäss hatte ich auch bei der Interpretation
der 8telle14 desOioero diesen Gedanken mehrfach gegen Bardts
Interpretation praktisch verwendet (8. 331 und 833), Bardt aber
stellt jetzt 8. 812 als das Resultat seiner Untersuchung hin; C Aus
dem Gesagten erhe1lt., dass nach meiner Auffa.ssung der Lex Oaecilia
Didia der von mir Hermes 17 statuirte Fall sehr wohl eintreten
konnte, da die promulgatio trinundinum die Fes t setzu n g des
Abstimmungstages nicht einschlQss, uud ausserdem der
präsidirende Beamte es in der Hand hatte, die begonnene Ver­
handlung aus irgend einem Grunde Ztt unterbl'eohen und am
nächsten geeigneten Ta.ge fortzußetzen',_

Letzteres nun, um damit zu beginnen, ist durchaus nicht neu
und war mir sehr wohl bekannt·. und gegenwä~1;ig; ebendesshalb
und mit Rücksicht auf die bisweilen vorkommenden Uebertretungen
der Lex Oaecilia Didia, auf· die ich unten noch einmal zurück­
komme, hatte ich mich des Wörtchens C kau m' bedient und nicht
C nie' gesagt. Der von Rardt statuirte Fall k oRnte allerdings
auch ohne Verletzung der Lex Oaecilia Didia vorkommen, wenn eine
begonnene Volksversam.mlung an dem dafür angesetzten Tage ill
Folge sei 6l! zufälliger, sei es absichtlicher Störungen resultatlos
verlief und am nächsten geeigneten Tage fortgesetzt wurde; aber
er konnte doch auch so nur dann vorkommen, :wenn diess unvor­
he rges e h an e r Weis e geschah. Denn war es vorherImBehen,
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so hatten die Magistrate, welche gleichwohl anf einen der den
angesetzten Oomitien nachfolgenden Tage eine Senatl!sitzuDg an­
setzten, es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie durch die nachträg­
liche Ansetzung der Volksversammlung auf denselben Tag in die
Lage kamen; in Folge del" Lex Pupia (naoh meiner AuffasBUug)
ihre, Berufung des Senats zurÜcknehmen zu mÜssen. Eben dess­
halb hatte ich, um es wahrscheinlich Zu machen, dass im Jahre
698 die, Tage vom 16:-"29 Januar für Oomitien in Beschlag ge­
nommen seien, S. 338 ausdrÜoklioh gesagt, dass man damals abge­
sehen von den bevorstehenden legislativen Oomitien C für die aedi­
lieischen und quaestorischen Oomitien, deren jede möglicher­
weis e nicht an je einem Tage vollendet wurd'en" min­
destens vier bis sechs 'rage frei halten musste'.

Um nun zu beurtheilen, ob der von Bardt statuirte Fall,
soweit es unvorhergesehene Fortsetzungen unvollendet gebliebener
Oomitien,betrifft, kau moder sehr wohl vorkommen konnte, er",
innere ioh zunächst dal'au, dass dabei die Zeiten vor rind nach der
Lex. Oaecilia Didia auseinandergehalten werden müssen. Denn es
handelt sich hiei' nicht darum, was überhaupt, sondern darum was
zu der Zeit, in der die Lex Pupia gegeben wurde, d. h. also darmll
was nach der Lex Oaecilia Didia vorkommen konnte.

Bei richterlichen Comitien nun, die übrigens in der Zeit
nach der Lex Ca.ecma Didia nur noch ausnahmsweise vorlcamen,
konnte der von Bardt statuirte Fall ni e eintreten. Denn es war
nach Ciceros ausdrücklichem Zeugnisse das ganze Geriohtsvel'fahren
aufgehoben, wenn der dies iudicii aus irgend einem Grunde re­
3ultatlos verlief. Oie. de dom. 17,45 si qua res illum iliern aut au­
'lpiciis am e:reusatione sustulit, tota causa iudiciu'lnqtH StÜ}­
~a turn. Und es wird diese 'rhatsnche sowohl in der Zeit vor
der Lex Oaecilia Didia, nämlich durch den Process des P. Olaudius
Puicher (Schol. Bob. p. 337. Val. Max. 8, 1, 4), als auch in der
Zeit nach der Lex. Oaecilia Didia (und der Lex. Pupia), nämlich
:lurch den Process des O. Ra.birius -(R. Alt. 2, 825. 3, 326)
bestätigt. Wenn aber, wie in beiden Fällen, an die Stelle des
luf· diese Weise unmöglich gewordenen PerdnellioDsprocesses ein
Multprocess trat, so galt derselbe nicht als Fortsetzung des alten,
!ondern als neuer Process, bei dem natürlich aUe Formen von
(leuem zu beaohten waren.

Was aber die w ä h Iend en Oomitien betrifft, die schon zur
Zeit des zweiten punischen Krieges mehrere Tage erforderten und
leicht durch zufällige Störungen von Tag zn Tag verschleppt



DiePromulgatio trinurn. nundinum etc. 853

werden konnten t, so wurden dieselben zwar in älteren Zeiten oft
ab s ich t li eh in unvorhergesehener Weise gestört, aber seit etwa
601, I\.lso lange vor der Lex Caecilia Didis. und der Lex Pupia
war das Zustandekommen derselben gegen ab sieh t li ehe Störungen
durch die Leges Aelia und Futia so weit irgend möglioh gesichert 2. Die
Zeit darUr (das cO'Jnitiorum tempus) stand im Allgemeinen fest; seit
Bulla fanden die Wahl~omitien in der Regel im Quintilis (Juli)
lltatt ll, und zwar nicht vor dem 10., dem ersten Comitialtage des
Qnintilill. Jeder zur Berufung des Senats berechtigte Magistrat
konnte also wissen, auch wenn nur der Anfangstag der Comitien
bekannt .gemacht wurde, dass er sich, wenn er· die Lex Pupia
(nach meiner Auffassung) befolgen wollte, vor Ansetznng von Senats·
sitzungen auf einen der voraussichtlich für die Comitien zu benutzenden
nächsten Comitialtage zu hüten hatte. 13ardt scheint denn auch
selbst gefühlt zu haben, dass die Berufung auf die mehrtägige
Dauer der Wahlcomitien ihm für die Vertheidigung seiner Ansicht
VOn <1er Lex Pupia nichts nützen könne. Denn er sagt S. 308:
<Beispiele 'für dIe spätere Zeit würden nicht viel beweisen, da. man
bei der wachsenden Zahl der zu designirenden Beamten von vorne
herein mehrere Tage in Aussicht genommen haben muss' 4. Er
führt delIlull.ch auch keine derartigen Beispiele an. Freilich hätte
er sieb trotzdem d EI.r l\u f bernfe1l können, dass aucb nocb nach
der Lex Caecilia Didia durch zufällige Störungen die Wahl­
comitien über die imVoraus zu berechnende Zeit hinans da~ern konnten
(vgL 5. B. Cie. da leg. Man., 1, 2. PInt. Cat. min. 42. Pomp. 52;
vielleicht anch Cie. farn.. 8, 4, 3. 7, 30, L a.d Q.fr. 2, 9, 3).
Aber solche Fälle s~nd es eben, wegen deren ich <kanm' und
nicht< ni e' sagte. Es konnte allerdings vorkommen, dass auf
801che Tage schon vorher Sanatssitzungan angesetzt waren, aher

1 Liv. 30, 39, I} saepe comitia indicia pernci tempestates pro­
hibuerunt. 40, 59, 5 praetorum inde tribus crell.tis comitia tempestas
diremitj postero die reliqui tres facti.

2 8. meine Abh. de legibus Aelia et Fufia. S. S8 ff.
S Mommsen Staatsracht 2, I, 481 f.
4 Wenn er in der Anm. hinzufügt: 'Zwei Tage waren von vorn­

herein in Aussicht genommen für den PerdueUionsprocesli der Ceusoren
im Jahre 585. Liv. 48, 16, 12', 110 gehört das nicht hierher, da .man
nicht dessha.lb zwei Tage ansetzte, weil man glaubte, de r Process werde
mehr als einen Tag erfordern, sondern desshalb, weil es sich um zwei
Processehandelte, deren jeder einen Tag für lIicb verlangte. Vgl. Liv.
4, 41, 10. 11. R. Alt. 2,609.

:Rhein. M1Ill. f. Pl:ülol. N. F. xxx. 28
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doch selbst hier kau m, weil der Senat in der Regel erst am
Tage selbst oder Tags zuvor berufen wurde. Dagegen könnte
.sich Bardt in der That nicht berufen. auf die Verscbleppung der­
Oomitien' durch nicht vorauszusehende ab si eh t liehe Störungen,
welche trotz der Leges AeHs. und Fufla in den Zeiten der Anarchie
vorkamen. Wir kennen derartige Fälle aus dem Jahre 697 (Cie.
ad Att. 4, 3, 4), 698 (Liv. ep. '105), 700 und 701 (für 7(1) (Cic.
ad Q. fr. 3, 8, 2. ad Att. 4, 15, 7. 4, 16, 7. Mi!. 9, 24. Dio
C. 40, 17. 44), 701 und 702 (für 702) (Ascon. p. 82. Dio C.
40, 46 W. Cic. Mi!. passim). Aber derartige Störungen der Wahl­
eomitien waren ebenso ungesetzlich wie die Uebertretungen der
Lex Caeoilia Didia. Ja sie waren 80g&r nach der Lex Fufia strafbal',
wie die Anklage des C. Cato zeigt, von dem die Störungen des
Jahres 698 ausgegangen waren (Cie. ad Att. 4, 16, 5; vgl. 4, 15,
4. 4, 17, 2) 1. Zu. der Zeit also, in der die Lex Pnpia gegeben
wurde (d. h. bald nach Bulla), brauchte man solche Fälle nicht
in Rechnung zu ziehen, weil sie gesetzlich nicht vorkommen
konnten.

Bardt bespricht S. 309 f. den Fall, dass •die Comitien zwar
beabsichtigt und angekündigt, aber gar nicht begonnen, sondern
vorher vertagt wurden).. Dieser Fall ist zwar verschieden von
den Fortsetzungen unterbrochener Verhandlungen, steht denselben
aber für die uns beschäftigende Frage in sofern gleich, als auch
hier es sich darum handelt, ob der Tag der vertagten. Versamm­
lung hinreichende Zeit vorher bekapnt war. Bardt führt dafür
nur den einen Fall aus der Zeit .der catilinarischen Verschwörung
(Oie. Mur. 25, 51) an, und zieht daraus den Schluss, dass man
in diesem Falle das Trinundinuul' nicht beobachtet habe. Dieser
Schluss ist aber nur berechtigt •vorausgesetzt, dass man Mommsens
Aufstellungen über die Chronologie der catjlinarischen Verschwörung
acceptirt, wie man wo h I mus s>. Nach Mommsens Ohronologie
(Hermes 1, 431) war nämlich die Oonsul~ahl auf den 22. Oetober
angesetzt, es wurde aber am 21. beschlossen sie zu vertagen, und

1 Um nicht misszuverstehen, dass Catos Freisprechung 4, 16,
5 als bevorstehend erwähnt wird, während er 4, 15, 4 als freige­
sprochen erscheint, muss man sich der Verwirrung von 4, 16 erinnern.
Sicbel" ist 4, 16, 1-5 vor 4, 15 im Juli, 4, 16, 6-8 aber nach 4, '15
,im September ge,schrieben. - Ganz verfehlt ist übrigens die Bezie­
hung der Lex Fufia, nach der Cato angeklagt wurde, auf die Lex
Fufia de religione vom Jahre 693, welche ein Specialgeset2l.tdr den in­
eestus Olodii War.
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fand sie statt 3m 4. November. Nun a'Qer habe ich Mommsens
Chronologie mit guten Gründen bestritten und die Ansicht be­
gründet, dass die Comitien. auf einen Tag des September, ~ahr­

scheinlich den 22., angesetzt gewesen uml auf einen Tag des Ociober
vertagt worden seien 1. Obwohl' Mch dieser meiner Chronologie
das Trinundinum bei der Vertagung sehr wohl beobachtet sein
könI!-te, so fällt es mir doch nicht ein, aus einem so controverBen
Falle, bei dem die Tagesdata nicht mit voller Sicherheit zu eru­
iren sind, e;nen BeweiB rur die Beobachtung d68 Trinundinu~ ent­
nehmen zu wollen. BeweiBen IILsst sich mit dieBem Falle eben
gar nichts. WaB aber bei Vertagungen beabBichtigt6r und nicht
gehalt~ner Comitien Sitte war, daB folgt aU8 einigen andern Bei­
spielen, welche Bardt nicht erwähnt. Im Jahre 695 vertagte Bi­
bulus dit! ohne Zweifel auf den Juli angesetzt gewesenen Comitien

1 Was Bardt bei di68er Gelegenheit über meine Polemik gegen
MommaenaHypotheae sagt, iat recht schwach. Der Schwerpunkt meiner

. Beweisführung fR. Alt. S, 240 f. vgl. Rh. Museum 29, 528 f.) liegt
dsriu, dssa die von Cie. Cat. .1. S, 7 erwiiJmte 811na~ssitzung vom 22.
Oetober, in der Cicero durch das Senatus consultum ultimum l)evoll­
mäcbtigt wurde, un:mögUch dieselbe sein könne mit <ler pro Mur. 26,
5t erwähnten, mit deren Result.at Oicero nicht zufrieden war, dass also
letztere früher stattgefunden haben müsse. Ferner machte ich geltend
(R. Alt. 8, 248), dass der dies posterusnonat'um Novembrium (pro
Sul!. 18, 52) unmöglich, wie Mommsen annimmt, der Tag der Nonen
selbst sein könne. endlich, dass der 4. Nov. unmöglich zu einer. Volks­
versammlung habe benutzt werden können, weil es der erste Tag der
Ludi plebeii sei. Diese Argumente erwähnt Bardt gar nioht, geschweige
denn, dass er sie widerlegt. Dagegen bekämpft er meine nebenbei ge­
äusserte Vermuthung, dass jene frühere Sitzung wahrscheinlich am
29; September, dem Geburtstage des Octavianus, stattgefunden habe,
mit der Bebauptupg, dass die betreffende Notiz des Suetonitls (Aug. 94)
zur Augustualegende gehöre tlnd desshalb unglaubwürdig s.ei. Ueber
diese Kritik der Ueherliefernng mag nun Jeder denken, wie er will;
ioh meinerseits glaube, dsss dem Blletonius oder seiner Quelle Mate­
rialien genug zu Gebote standen, um zu oonstatiren, worübel' am 22.
September 691 im Senate verbandelt worden war, Uebrigens könnte
ich die Vermuthnng, dsss die frühere 8enatssitzung am 22. September
stattgefunden habe, ganz fallen und den Tag derselben ganz unbestimmt
lassen, ohne. meiner Polemik gegen Mommaen irgend ein wesentliches
Moment zu entziehen. Dana.ch möge man beurtheilen, mit welchem
Rechte Bardt es als< sehr über bezeichnet. dass' da.nach (er meint die
Augustuslegende) die Ohronologie der catilinarisohen Verschwörung
zurecht gerüc~t werden soU'.
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auf a. d. XV. KaI. Nov., und Oicero wusste diess schon Ende Juli
oder Anfang August (Oie. ad. Att. 2, 20, 6. 2, 21, 5). Es wal'
also weit länger als ein Trinundinum der neue Tag bekannt. Im
Jahre 700 wurden die Oomitien vom Juli (Ascon. p. 19) gleich­
falls auf den September vertagt (Oie. 3d. Q. Cl'. 2, 16, 3), wahr­
scheinlich doch auch auf einen bestimmten Tag desselben. Im
Jahre 693 ~vurden die Oomitien, damit der Tribun M. Aufidius
Lurco zuvor noch ein Gesetz de ambitu zur Abstimmung bringen
könne, auf a. d. VI. KaI. Sext. (Oie. l\d. Att. 1, 16, 13)1 vertagt.
Da. für dieses Gesetz das Tl'inundinmD beoba.chtet werden musste,
so versteht es' sich von selbst;, dass, zwar nicht zwischen dem ur­
sprünglich angesetzten Oomitialtage (frühestens 10. Juli) und dem
neuen Tage (21..Juli); wohl aber zwischen dem vor dem ursprüng­
lichen Oomitialtage erlassenen Vertagnngsedicte. und dem nenen
Tage mehr als ein Trinundinum in der Mitte lag. Dasselbe gilt
für die Vertagung des Jahres 687, welclle stattfand, um die Lex
Acilia OalpUl'nia de ambitu vorher durchzubringen (Dio 0.36, 39) j

rUr die nicht direkt bezeugte, aber sicher zu erschliessende erste
Vertagung der Oomitien des Jahres 691 auf den von Oie. pro
Mnr. 25, 51 gemeinten Tag, welohe stattfand, um die Lex Tullia
de ambitu durohzubringen (Cic. Vat. 15, 37. R. Alt. 3, 239);
und für eine zweite Vertagung des Jahres 700, welche stattfand
um die Lex de taoito indicio durchzubringen (Cic. ad. Att. 4, 16,
6). In diesem letzten Falle scheint de~ neue Tag nicht gleioh
bei der Vertagung bestim~t gewesen zu sein (Stmatus ilec"(werat,
ne pNus comitia l~aberentur, gUQm lex lata esset, si quisinter­
cessisset, res integ1'areferretu1')' Als das Gesetz gescheitert war,
wurde er primo gttOgue tempore, also ohne Beobachtung des Trinun­
dinum angesetzt. Endlioh waren die durch den Streit zwischen
Clodius und Milo (R. Alt. 3, 309' ff.) bis in den Januar 698 ver­
zögerten ädilicisehen Oomitien etiieirt in a. d. XI. Kat Febr.,
was Oioero a. d. xiIrr. KaI. Febl·., aber sicher auch sohon früher
wuss~ (Oie. ad. Q. fr. 2, 2, 2). Aus diesem Thatbestande folgt
also, dass bei Vertagungen der neue Tag in der Regel mehr als
ein Trinundinnm yon dem alten entfernt war, und dass er in der

1 Der Mediceus hat eomicia madii. Ka}. Sext., d. i. comitia in a. d.
11. Ka\. Sext. Diezweit@ Hand hat gebessert in a. d. VI. KaI. Sext.
Dass diese Verbesserung richtig sein k a n n, zeigt dass im Texte Ge­
sagte. Ob a. d. 11. KaI. Sext. überhaupt möglich ist, darüber vgl. Ritschl,
Rb. Mus. 18, 466.
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Regel sofort angesetzt wurde. Der einzige Fall, in dem diess
nicht geschp,h, in dem aber gleichwohl dEn' Tag einige Tage vorher
definitiv bestimmt werden musste, ist unter meinem (k au m> mit­
begdffen.

Bei legislativen Oomitien konnten allerdings niebt bloss
in älterer Zeit (nlan denke an die Lex Publilia Voleronis Liv, 2, 56
und an die Leges Liciniae Sextiae Liv. 6, 35 ff.), sqndern auch
noch in der Zeit,. in welcher die Lex Pupia gegeben wurde, nicht
bloss zufällige, sondern auch absichtliche Störungen VOl"

kommen, da letztere durch die Leges Aelia und Fufia nicht nur
nicht ausgeschlossen, sondern in noch gt'össeret' Ausdehnung er­
mÖglicht waren. Da sie sicher häufig vorkamen, so lege ich zu
Gunsten meinet' Ansicht von der Lex Pupia. kein Gewicllt darauf,
dass Bardt (S. 309) aus del' Zeit na.ch den Leges Aelia und Fufia
nur zwei bezeügte Beispiele dafür hat beibringen können, dass eine
unterbrochene legislative Verhandlung· am Tage darauf, T:fj ~r1rEpulff

fortgesetzt worden ist, nämlich die Abstimmung über die Lex &grl\na

des Ti, Gracchus nnd über die Entsetzung des Octevius (Plut. Ti.
GI'. 12. App, b. c. 1, 12), sowie die üher die Lex Tl'ebonia des
Jahres 699 (Dio C. 39, 35. Plut. Oat. min. (3). Aber ich lege
dar auf Gewicht, dass Jedermann wusste, dass in Folge von

Obnuntiationen und Intercessionen l.egislative Verhandlungen sehr
leicht eine Reihe von Tagen iu Anspruch nehmen könnten, dass
also solche am näcbst.en 'tage fortgesetzten Verhandlungen ni c h ts
weniger als ullvorhel'gesehen waren. Es verstand sich also
von selbst, dass die Magistrate die Tage unmittelbar nach einem
dies legis ferundae nicM im Voraus zu Senatssitzungen bestimmten 1,

1 Ebllndessha,lb hatte ich Bd. 29, S. 383 und 334 bei der Intel'­
preta.tion von Cic. farn, 1, 4; 1.. ad Q. fr. 2, 2, B. Sest. 34, 74 darauf
aufmerksam gemacht, dass in Folge des Antritts der Tribunen am 10.
Dec. gerade der Januar ein tempus wgum ferlJOOarum sei. Es ist be­
aohtenswerth, dass von den sechs Stellen, in denen die Lex Pupia in
ihrer Beziehung zu legfsla.tiven Comitien genannt wird oder gem13int
illt, vier sioh a.uf den Ja.nuar beziehen (ausseI' den eben genannten
noch Caes, b. c. 1, 5), eine auf den Februar, resp. März (ad. Q. fr. 2,
13, 3), eine auf den März (farn. 8, 8, 5), Dass die ersten Monate des
Jahres, insbesondere der Januar vorzugsweise zur Gesetzgebung benutzt
wurden, dafiir liesse sich noch Vieles beibringen. Ich begnüge mioh
auf die Geschichte des Jahres 704 zu verweisen, in dem Curio ~~(o!J

p.ijVet ;iUov 1rf!6t; TU.t; ~1r' etln;tiiv Jq )lop.ofiöu(at; bup.pl",(Jifl!etl' Dio. C.
40, 62. R. Alt. 3, 882 f. Dass ein Vorschlag der am 10. Den, antretenden
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Wie sehr man aher daran gewöhnt war, bei legislativen Ver­
handlungen Verschleppung über eine Reihe von Tagen hinaus voraus­
zusehen, dafür haben wir ein sehr deutliches Zeugniss in dem Senats­
beschluss vom Juli 691 hezüglich der dem Volke vorzulegenden
Lex Oorneli~ Oaecilia de Cicerone revocando bei Oie. Sest. 61, 29.
Der Senat hes.chloss nämlich: ne (juis de Gaew sertJaret, ne quis
moram. ullam a{ferret: si quis aliter feGisset,' eum plane eversorem
rei publicae fore iitque senatum gravissime laturum, et ut statim
de eius facto referretur. qua gravitate BUa cum {requens senatus
nOtmullorum scelus audaciamque t(lrdasset, tamen ill~eit addidit,
ut, si diebu8 qUinque, quibtt8 agi de me potuisset, 1~Q1~

ess tJt ac tum, redirem inpatriam dignitate omni recuperata. Natür­
lich nahm hiernach jeder loyale M.agistrat nicht hloss den ersten
jeuer fünf Tage, sondern auch die vier folgenden für Senatssitzungen •
VOl' der Durchbringung des Gesetzes .nicht in Anspruch, um sich
nicht der Gefahr auszusetzen, die angekündigte Sitzung der Lex
Pupia wegen nachträglich wieder absagen zu müssen.

Uehrigeus kommt, wie bei den Wahlcomitien, so auch bei den
legislativen, was Bardt gar nicht bemerkt hat, der Fall vor, dass
bereits angesetzt gewesene aber nicht gehaltene Oomitien vertagt
werden. Indessen zwei der mir dafür zu Gehotllstllhendeu Bei­
spiele (Liv. 4, 58, 8. 14 und 6, 37, 12 verglichen mit 6, 36, 9),
bei denen der Tag der Deuen Oomitien bei der Vertagung· offenbar
nicht bestimmt wurde, also erst später angesetzt werden konnte,
gehören einer Zeit lange vor der Lex Pupia an, können also über~

haupt nicht in Betracht kommen znr Oharakteristik der Situation,
durch. welch~ die Lex Pnpia hervorgerufen wurde. Nnr eins fa.Ut
in die Zeit nach der Lex OaecHia Didia und Pupia und zeigt aller~

dings, wie es unter Umständen vorkommen konnte, dass unvorher~

gesehener Weise der Tag plötzlich angesetzt wm'de. Es betrifft
die Lex Vatima de alterms consiliis reiiciendis, von der Oie. Vat.
11, 27 sagt: .At quoniam·erebro usurpas legem te de rilternis Gon­
friUis reiiciendis tt~lisse, ut Qmnes inteUigant, te 1U~ recte quidem fa­
ceresine sGelere jiotuisse quaero, cum lex esset aeque promul­
'Iata, multasiam alias tuliss68, ea:speGtarisne, dum O• .Antmius
reus fieret apud On. Lentulum Olodtunum? et jiosteaquam ille
est reus factus, statim tuleris in eum, qui tuampostlegem

Tribunen noch im December zur Abstimmung kam, ist Ausnahme (z. B.
Lex Manilia 29. Dec. 686. R. Alt. 3,214); die Vorschläge des P. Clodius
wurden beka.untlicb Anfang Januar 696 angenommen (R. Alt. S, 289 ff).
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reus factus esset, ut laomo cO'nS'ldaris ezclusus tniser punct 0 tem­
11 oris spoliaretur beneßcio ct aeqf.itate legis tU(],()? Derin hier ist
ganz klar, dass Vatinius das Gesetz zwar Hingst promulgirt, aber
noch nicht flur Abstimmung gebracht hatte 1" und nun den Tag
ganz plötzlich ankündigte, sobald er erfahren hatte, dns! 0, An­
wnius in Anklagestand versetzt war. Es konnte also bier aller­
dings eine Seulltssitzuug auf denselben Tag schau vorhel' angesetzt
sein. Icb b~be mich gewundert, dass B. sich dieses Beispiel lmt
entgehen lassen. Aber wenn er es gegen mich gebraucllt hätte,
so würde ich ibm erwiedern, dass dieser Fall denn doch einzig in
seiner Art dasteht und natürlich nicht beweisen kann, dass der­
gleichen schon in der sullanischen Zeit so regeimässig· vorge­
kommen sei, um als Motiv für die Lex Pupia haben dienen zu
können. Natürlich ist auch er in meinem <kaum' mitbegrilfen.

Kurz es bleibt bei meiner Behau:ptuilg,zunäc~st soweit es
Fortsetzungen unvollendet gebliebener Comitien, oder auch. Verta­
gungen angeset21~ gewesener, aber nicht gehaltener betrifft, dass
der von B. statuirte Fall kau m eintreten konnte, dass also Bardts
Ansicht von deI' Lex Pupia in dieser Beziehung durohaus nicht
wahrsoheinlicher geworden ist, als sie vorher war, während meine
Ansicht von der Lex Pupia angesichts jener Fortsetzungen und
Vertagungen durchaus die Probe bestauden hat.

Wie steht es nun aber mit Bardta Behauptung (oben S. 351),
<dass die promulgatio trinundinum die Festsetzung des Ah­
stimmungstages nicht einschlollll'?

Hätte Bardt diesen Satz, der in der That durchaus neu ist,
wirklich bewiesen, so würde auch dadurch seine Auffassung der
Lex Pupia nur möglich, aber durchaus noch nicht wallrscheinlich;
denn da Bardt ein nach der Promulgation zu erlassendes den Tag
de~ Comitien ansagendes Edict annimmt, das doch mindestens einige
Tage vor dem Tage der Volksversammlung erlassen werden musste,
so konnte auch so nicht oft der Fall eintreten, dass vor Ansetzung
des Volksversammlungstag611 derselb.e Tag schon zu einer. Senats­
sitzung bestimmt war. Denn in deI' Regel wurden die Senats­
sitzungen wie ich Bd. 29, S. 326 gleichfalls angedeutet ha~te an

1 Dass ein früherer Tag dafür bestimmt gewcsen war, aber eine
Vertagung stattgefunden hatte, zeigt 11, 28 tuum scelus inutZ est, tc
id quoil promuZgasses misericortZiae nomine aa orudelitatis tempus itis­
tulisS'e. Denn itiffe'ff'e ist teohnischer Ausdruck (vgl. Liv. 6, 37, 12.
8, 28, 17 und die bei der Verschiebung der Wahlcomitien S. 356 ange­
führten Stellen Gieeros).
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demselben Tage (z. B. App. b. e. 1, 25. Snet. Caes. 80) oder
ganz kurz vorher berufen, z. B. in aiem posterum (Liv.. 3,38,13.
44, 20, 1). In älterer Zeit waren· die Senatol'en, wenn auch nicht
immer in der Stadt, so doch auf ihren nah gelegenel:l Villen (Oie.
Oat. mai. 16, 56) i in späterer Zeit will'deu sie durch Edicte ge­
nöthigt in der Stadt oder deren Nähe zu bleiben (Liv. 36, 3, 3.
43, 11, 4), natUrlieh um jeden Augenblick versammelt wel'den zu
können. Es et'scheint schon als Ausnahme, wenn die Oonsnln von
der Reise aus em Edict voranschicken t~t triauo post frequcns
setlßtus aa aeitem Be~~onae aitesset (Liv.28, 9, 5). Wenn längere
Zeit im Voraus bekannt ist, dass eine Senatssitzung stattfinden
werde, so handelt es sich meist um Kalenden und Iden (z. B. Oic.
ad Att. 9, 17, 1.. Phil. 1,2,6), an denen eine Oollision mit einer
Volksversammlung überhaupt nicht möglich war. Nur aus dem J.
710 wissen wir, dass Antonius nach dem 2. Sept. den Senat auf
den 19. entbot (Oie. Phi!. 5, 7, 19), dass er ibn ferner, wahr­
wahrscheinlich ex itinere, auf den 24, Nov. berufen (Oie. Phi!. 3,
8, 19) hatte und sodann diese Silt6ung auf .den 28. Nov. vertagte
(das. 20), dass ferner die am 10. Dec. antretenden Tribunen den
Senat auf den 20. Dec. beriefen (Oie, fam. 10, 28, 2. 11, 6, 2).
Setzen wir nUll auch dell Fall, dass Antonius wirklich gleich am
8. Sept. den Senat auf den 19" etwa 8 Tage vorhel' den Senat
auf den 24. Nov. bel'ief, und dass die Tdbunen glf;!ieham 10. Deo.
den 20. bestimmten, - was anzunehmen keineswegs notbwendig
ist, - BO folgt dara.us doch nicht, dass eine so lange Vorherver-

. kündigung zu derZeit, in der die Lex Pupia gegeben wurde, Sitte ge­
wesen sei, ganz abgesehen davon, dass sowohl Antonius als die
Tribunen bei der damaligen Lage. der Dinge :lousnahmsweise. wissen
konnten, dass die betreffenden Comitialta.ge von anderer Seite Jür
Comitien nicht benutzt werden würden oder könnten. Auf jeden
l!'ll.11 wUrde Bardt, wenn er obigen Satz bewiesen hätte, erst noch
weiter beweisen müssen, dass sohon zu der Zeit, in welcher die
Lex Pqpia gegeben wurde, es einigermassen üblich gewesen den .
Senat mehrere Tage im Voraus zu berufen.

Aber der Satz ist durchaus nioht erwiesen, wie
ich zunächst um des methodischen Interesses willen, das sich an
die Bardt'sche Beweisführung knilpft, darthun will, ehe ich positiv
beweise, dass wU'klich, wie iob in meinem früheren Aufsatze als
selbstverständlich vorausgesetzt habe 1, der Tag der Oomitien zu-

1 Ich hatte dazu Reoht, weil diess, 'so viel ioh weiss, vor Bardt
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gleich mit der Promulgation angesetzt wurde. Zur Bemtheilung
des Verfahrens bei der promulgatio tril~um nundinum 'werde ich
mich aber, hierin dem Beispiele, B<\rdt's folgend, der Beispiele aus
den Zeiten vor und nach' der I.ex Oaecilia Didia bedienen; denn
durch die Lex Caecilia Didia iilt die Form der prdmuZgatio trinum
nundü~um, Bowie sie der Sitte nach schon vOI'her bestand, anschei­
nend nicht geändert, sondern 'nur die früher nicht immer streng
beobachtete .Sitte gesetzlich gere!felt. Dagegen versteht es sich
von, selbst, - was Bardtnicht tU'kannt hat, - dass, sobald es
auf die Schlüsse 'ankommt, die aUS dem Verfahren der prom<~lgatio

trinum nundinum auf dieLexPupia zu machen sind, dartlr auob
hier, wie oben (S. 362) nur Beispiele aus der Zeit nach der Oae­
cHia Didia in Betracbt kommen können.

Bardta Beweisverfabren ist nun dieses, dass er zuerst, den
Ausdruck promulgatio trinum nundinum (Oie. PhiI. 5, 3, 8; vgl.
de dom. 16, 41. 17, 45) definirt als ~ öffentliche Ausstellung wäh-,
rend dreier nundina, d. h.während dreier aehttägigen Wochen,
wobei die letzte voll oder ntlr angefangen sein kann, keineswegs
aber nur angefangen seiu muss'. Da promuZgatio ein Nomen
aetionis ist, so müsste es zunächst haissen: •öffentliche Ausstellung
auf und während'. Sodann aber darf es nicht heissen 'während
dt'eier 'nundina d. h, wä.hrend dreier achttägigen Wocben' , weil
der Plural nundina als Ausdruck für achttägige 'Noehen in der
ältel'en Latinität ebenso unbelegt ist, wie der Singular nundinum.
Diese neutrale Form lässt sich erst aus der Kaiaerzeit naohweisen,
als die promulgatio trinum nundmum zur Antiquität geworden
war 1; sie ist mr die ältere Zeit lediglich von Moinmsen Oht'on.

von Niemandem bezweifelt ist. VgI. Marquardt 2, 8, 55 lf. und auch Momm­
sen ehron. p. 248 •die Sitte, die Gemeinde in trinum nundinu1u zn ent­
bietan und zugleich die Verhandluugsgegenstände bekannt zu machen'.
Ich hin also in der glücklichen Lage uicht eine Hypothese von mir,
sondern eiuen bisher allgemein angenommenen Satz vel'theidigen zu
müssen. Wahi'scheinlieh hat ihn auch B,ardt, als er über die Lex Pupia

.schrieb, noch als aUgemein gültig angesehen; wäre es Rnders, so hätte
er doch wohl es zweckmällsig gefunden, dem von mir erhobenen Ein­
wande im Vor aus zu begegnen.

1 Quint. 2, 4, 85 trino nundino promulgata. Lamprid. Alex.
Sev. 28 primo nundino sibi alios semper I!ulfecit, Die von Nonius p,
214: M. ans Luoilius und Varro augeführten Stellen des ACCUB. nundi­
nU1U beruhen auf einem, wie Nonius ausdrüoklich sagt, masoulinaren
nundinus (sc. dies),
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S. 24.0. 243. 253 f. aufgebracht, und zwar zu dem Zwecke aufge­
bracht, um seine Hypothese über die nundinae, welches nach ihm
nicht Markttage, sondern die Tage a.· d. IX. KaI. sein sollen
eine Hypothese, die Mommsen, wie es scheint, jetzt selbst aufge­
gehen hat - aufstellen zu können 1. Die promulgatio trinun~ nun­
ilin~tm ist vielmehr die Ausstellung auf einen Zeitraum und wäh­
rend eines Zeitraumes, in welchen tres nunilinae cont1,1zuae, d. h.
drei aufeinander folgende Markttage fa.llen; also eines Zeitra.ums
von mindestens 17, höchstens 81 Tagen; wobei der Forderung einer
solchen promulgatio genügt ist, wenn die Ansstellung mindestens
17 Tage (R. Alt. 2, 440) gedauert hat!!. In jenem Ausdl'Ucke ist

1 Mit sachlichen Gründen ist sie schon lange widerlegt 'von O.
Hat'tmann (Ordo iudiciorum. Gött. 1859. S. 80 ff., bes. 81, Anm. 5), .
welcher beweist, dass nundinatl wirklich den Markttag bezeiehuete (XII
tab. bei Gell. 20, I, 49. Varro bei Non. p. 214 u. r. r. 2. pracf. 1.
Cie. ad Att. 1, 14, 1. 4, 8, 4. Colum. 1. praef. 18. PUn. 18, 3, 18. 15.
Suet. Aug, 92. Gell. 20, 1, 47. Macrob. I, 18, 16 f. 20. 1, 16, 5. 6.
28-86. 3, 17, O.Fest. p. 173. ep. 171. DionY8. 7, 58. 2,28. 10, 1.
Plut. Cor. 19. qu. Rom. 42. Dio C. 40, 47. 48, 38. 60, 24. Athen.
6, lOS). Vgl. auch Huschke, das alte römische Jahr. S. 288. - Sprach­
lich kommt noch folgendes in Betracht. Mommsen hält nundinum in dem
Ausdrucke pymnulgatio trinum nundinum (Cic. Phil. 5, 3, 8), trinum nun­
dinum (eie. de dom. 16, 41. 17, 45. fam. 16, 12, 3. Liv. 3, 85), trinum
noundinwn (So. de Bao. Z. 22), [tr]inum n()ndin[um] (Tab. Bant. Z. 31)
für den Aoousativ des Singulars. Aber dann müsste trinU8 im Singular
mit entweder ordinaler oder gleiohsam oollootiver Bedeutung stehlln.
Beides ist für die altere Zeit unmöglich, indem sich ror mnU8 im Singular
nur Beispiele aus der Kaiserzeit fimien (plin. n. h. 10, 84, 106 kino versu.
Stat. silv. 4, 9, 15 trino foro. Auson. idyll. 11, 68. 66 trinum genus).
Das in den Lexicis angeführte trina pugna des Plautus Baoch. 2, 8, 40
und mno praesidio des Auetor belli Africae 80, 2 ist läugst beseitigt.
Quintilians mtlO nundino promnlgata (2, 4, 35) kann natürlich .unter
diesen Umständen niohts beweisen, ds. es auf Missverständniss des alten
Sprachgebrauchs beruht. Wollte man aber den achttägigen Wochen
zn liebe trinum nundinum für Gen. Plur. von nundinum halten, so steht
dem entgegen, dass nundina als Plnral von nundinum kein Plurale tantum
sein würde, s. S. 86B, A. 2. Diess steht auch der Ansicht von Karlowa
(Ehe S. 115. Civilprocess S. 809) entgegen, der trinum, noolUnum theils
für Gen. Plur" theils für Ace. Bing. von noodinU8 (dies) hMt.

2 Die am 29. Deo. 686 angenommene Rogatio Manilia (R. Alt.
S, 214) war 11.180, wenn am 10. Deo. promulgirt, 19 'fage lang promul­
girt gewesen; die Rogationes Clodiae (R. A. B, 289 ff.), welche am 3.
Januar angenommen worden sind (Cie. in Pis. 4, 9), waren, wenn am I

10. Deo. promulgirt, 22 Ts.ge promulgirt gewesen; ebenso lässt sich
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trinum ~~undilJUm allerdings Genetiv (nicht Accusativ, wie Bardt
mit Mommsen unter Berufung auf Neue Formenlehre 1, 19 und
Ooresen, Aussprache II 2, 95 meint) für trinarum nuru:Unarum,
wie Priscian 7, 3, 9 p. _292 Hertz ganz richtig sagt, wenD man
ihn nUl< nicht mit Hertz sagen lässt: et C trinunilinum> pro C trinut~­

dinarum' Oicero pro OorneUa I: e:r: promUlgaiione trinuniUnum,
sondern Dach guten Handschriften und nach der Analogie von Cic.
Phil. 5, 3, 8 et C trinum nundin,um' pro ctrinarum nundinarum'
Oicero pro OorneZio 1: e:r: promUlgaiione trinum nundinum 1. Diese
Auffassung von trinum nunilinum als Genetiv von nundinae wird
nicht bloss durch Oie. de dom. 16, 41 (si q,uod in ceter'Ü;legibus
trinum n~~ndinum esse oportet, id in adoptione saUs est tri~

um esse horarum) empfohlen, worauf schon Bücheler lat. DecL
S. 44 aufmerksam macht, sondern sie ist wegen des Zahlwortes
die einzig mögliche, da trini in der Prosa nur bei den Pluralia tan~

tum,und ein solches ist nundinae, gebildet von dem Adjectivum
nundinus (S. 361, A. 1), die Oardinalzah1 vertrittlI. Jener Zeitraum
wird auch trinunilinum genannt (Macrob. Sat. 3, 17, 7. SchoL
Bob. 300), ein auch adjectivisch (trinundinum tempus Schol. Bob.
310, trinundinus dies Rutilius bei Macrob. Bat. 1, 16, 34. 35) ge­
brauchtes Compositum, das mit tri- gerade so von nundinae ge­
bildet ist, wie triduum, trirwetium, triennium von den entsprechen­
den Substantiven (nicht als Abkürzung von trinum nundinum wie
OO1'ssen 2, 574. 885 meint). Dem Sinne nach ist am meisten ver­
gleichbar trinoatium, d. h. ein Zeitraum, in dell tres noctes· con~

tinuoo fallen (G61I. 10, 15, 14. 3, 2, 12). Es lässt sioh nicht
ausmaohen, wie alt dieses Compositum trinunilim~m ein Oom-

"

bereohnen, das!!' die am I.. März 702 promulgirten Leges Pompeiae de
ambitu et de vi (R. Alt. 8, 861. 864) höchstens 20 Tage promulgirh
gewesen sind (Aseon..37. 39. 40. 44).

1 Damit wird das von Neue und Corssl'n vorgebraohte Argument,
dass es keinen Nominativ trinundinae gäbe, trinuntlinu1u also nicht
Genetiv sein könne, hinfällig. Neue sagt kein Wort darüber, wie sich
trinum bei der aoousativisohen AuH"assung erklärenJasse. Corssl;lll 2, 574
erklärt es als 'den ,dreimaligen neunten Tag': eine Auffassung, die ioh
im Texte als unzulässig naohweise. .

2 Für nuntlinae selbst wird dieser Gebra.uch bestätigt durch PUn.
n. h. 18, 3, 15 farris pretium in trinis nundinis ad assem redegit.
Gell. 20, 1, 47 trinis nundinis cQntinuis ad pra.etorllm in comitium pro­
ducebantur. Es würde Eigensinn sein, diess 'in drei Wochen' statt
•an drei Markttagen' zu übersetzen, zumal da sich die' Worte des Gel­
lins beziehen anf den Satz der XII tab.: tertiis nundinis partes seoanto.
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posituM zweiter 'Potenz,. da Houndinae selbst für nO'Vendi1we
steht - ist; wäre es aus alter Zeit nachweisbar, so könnte man
daran denken, es bei Oie. de dom. 17, 45 trinum nt61~dinum pro­
dicta die, fam. 16, 12, 3 se praesentem trinum. nundinufll peti­
tt,r!lm, Liv. 3, 35 in trinum nund'inum . indieta .statt trinum nUi6­

dinum inden Text zu setzen, UIU dil'uyntaktischen SclJ.wierigkeiten
des als Genetiv gefassten trinum nundinum zu beseitigen. Indes­
sen die handschriftliche Ueherlieferung gestattet das höchstens bei Liv.
3, 35. Und die syntaktische Sohwierigkeit bleibt auf alle Fälle'
im Sc. de Bac. Z. 22 ltaice utei in (JO'VenUonid exaeicatia ne minus
trinum twt,ndinum. Man wird also die syntaktische Schwierigkeit
einräumen, ahel' dieselbe nach Analogie anderer Zahlausdrücke, die
gleichfalls den Regeln der Syntax nicht entsprechen, durch Ellipse
des selbstverständlichen Begriffs tempus, den Oorssen 2, 95 ohnehin
auch für die accusativische Auffassung supplirt, erklärlich finden. We­
Digstena ist diess besser als anzunehmen, dass der Genetiv Pluralis
trinwm nundinum aus Mis~verständniss für ein Neutrum singu­
laris gehalten und als solches gebraucht worden sei.

Nach jener auf eine unbewiesene HYPQthese gestützten De­
finition beginnt Bal'dt, ganz nacb derselben Methode, mit der er
seine Ansicht über die Lex Pupia durch Aufs~ellung eines allge­
mein. gültigen constitutionellen Grundsatzes einleitete, mit der Auf­
stellung einer, wie er glaubt, .jede weitere Mögliohkeit ausschlies­
senden Alternative bezüglich der Auffassung der' durch trinum
nundinum bezeichneten Frist. <Man klmn>, sagt er B. 306, <&ich,
nun die Frist eines trinum nundinum zwischen ProUlulgation [soll
beissen Anfang der Promulgation} und Votil1lng eines Gesetzes
denken entweder als ei~e absolute oder a.ls eine mini­
ma.le 1; im ersteren Falle würde mit der. PromuJgatio der Voti­
rungstag ipso facta bestimmt sein, und wenn an diesem Tage das
Gesetz aus irgend eiI!-em Grunde nicht votirt wird, mü s s tee r B t
wieder ein e neu e prO'mulgatio in trinum nundinum s ta t t­
finden, die wi eder einon ganz bestimmten Tag von
vornherein für die Abstimmung in Aussioht nähme~

im andern Falle, wenn die Frist nur eine minimale war, ha tt e
die Ansehung des 'Tages mit der promulgatio trmum nf,n-

1 Bei dieser Diatinction hat B. woql Mommsen vor Augen ge­
habt, der (Staatsr, 1, 490. 509) von der amtlichen Befristung mit
Recht sagt, dass sie entweder eine absolute oder eine maximale
sei. Aber die Nachahmung ist eine entschieden unglückliohe.
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df,rI/um ni eh t s z11 s cb affe n, diese erfolgte vielmehr selbstä.ndig
durch den rogh'enden Magistrat, und falls da.s Gesetz an dem be­
stimmten Tage nicht zur Abstimmung gelangte, konnte diese an
jedem folgenden sonst geeigneten Tage vorgenommen werden.'

Bei dieser Construction fragt man zunächst verwundert, wie
denn die Auffassung jener Frist als einer absoluten, mit der Wir­
kung, dass ein' bestimmter Tag durch die promuZgatio trinfJlli. nun­
dinum ipso facto fixirt gewesen sei, Überhaupt denk bar ist? Sie
ware es doch nur, wenn die durch den Ausdruck 'trinum nundi­
num bezeichnete Frist stets dieselbe Zahl von Tagen bezeichnet
hätte, so etwa wie es bl:\i der Frist der iusti triginta dies denk­
bar ist. Nun aber bezeiohnet der Ausdruck einen' Zoitraum von
mindestens 171 höchstens IU Tagen, oder nach Bardts eigener Auf­
fassung von mindestens 17, höchstens 24 Tagen. Denn in seiner
Definition heisst es: <wobei die letzte (achttägige Woche) voll oder
nur angefangen sein k a n n, keineswegs aber nur angefangen sein
muss', Und S. 311 sagt er unter Berufung auf Mommsen Ohron.
248, A. 86 ganz richtig: <die Beziehung der Frist gerade auf den
Anfangstag des dritten Nundinum ist Willkfu' der Neueren'. End­
lich aber erklärt er sich in der Anm. daselhst mit Recht auch
gegen Mommsens Annahme, <dass die drei Nundilla voll sein
müssen'. Wenn darnach die Frist wedel' mit dem 17. noch mit dem
24. Tage nothwendig abläuft, sondern nach Bardts Auffassung mit
jedem Tage vom 17. bis 24., nach meiner mit jedem Tage vom 17. bis
31. ablaufen kann, so ist sie ihrem Begriffe nach zu einer ab80­
luten Frist in Bardts Sinne, d. h. zu der Fixirung eines bestimmten
Tages, vollkommen unbrauchbar, gerade so unbrauchbar; wie
triduum ~nd trinoctium es sind zur Fixirnng einer bestimmten
Stund e des dritten Tages und der dritten Nacht, oder triennium
zur Fixii'Ung eines bestimmten Mon at s des dritten Jahres. Wozu
also wird eine Möglichkeit der Auffassung des Trinundinum als
denkbar hingestellt, die nach dem Begriffe dieses Ausdruckes
nicht bloss unrichtig, sondern schlechthin undenkbar ist?

Gesetzt aber die Auffassung einer absoluten Frist wäre denk­
bar, so fragt man sich ebenso verwundert, waruro denn es ein
nothwendiges Merkmal dieser ab solu te n Frist seinsoll, dass im
Falle der Nichtvotirung des Gesetzes am Votirungstage eitle neu'e
promuZgatio in trinum nundinum stattfinden mÜsse. Denk bar
ist es doch ebenso gut, wo nicht noch besser, dass die am Voti­
rungstage begonnenen Verhandlungen ohne neue Promulgation an
den daräuf folgenden Tagen fortgesetzt und beendigt wurden; denn
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der Zweck der Promulgation war ja mit der ersten erreicht. Auf
keinen Fall ist jenes Merkmal im Begriffe der absoluten Frist
130 ipso gegeben.

Ebenso fragt man sich verwundert, warum denn die Ni 0 h t­
ansehung des Tages als ein nothwendiges Merkmal der mini­
male n Frist erscheint, da es doch ebensowohl denkbar ist, dass
gleic11zeitig mit der Promulgation, sei es in .einer' Oontio (Liv. B,
34, 1), sei es in einem Edicte, das die Bürger aufforderte die pro­
mulgirte Rogation oder die promulgirte Candidatenliste zu prüfen,
der Tag angesetzt wurde, als dass diess nachträglioh sei es noch
während des Trinundinum, sei es nach Ablauf desselben in einem
besonderen Edicte geschah.

Wie Bardt zu jener auffallenden Aufstellung zweier Möglich·
keiten der AuffassWlg, vou denen nur die zweite, diese aber in dop­
pelter Weise, nicht bloss in der von Bardt gesetzten, denkbar ist,
gekommen sein mag, ergiebt sich aus den Worten, mit denen er
fortfährt: 'Beide Auffassungen sind naoh meiner Ansicht in unserer

. Uebel'lieferung vertreten; ich will das erst constatiren und dann
zu zeigen versuchen, welche von heiden das Richtige trifft'. Er
ist nä.mlich der Meinuug hei Dionysius die er s t e, bei Livius die
zweite zn finden, und hält die ers te für unriohtig, die z weit e
für richtig. .

Für die ers te Auffassung beruft er sich auf Dionysius 9, 31
(soll heissen 41), wo erzählt wird, dass es bei den Verhandlungen
üher das publilisohe Geset21 8JIl Abstimmungstage zu einem Hand­
gemenge kam, und dass die Tribunen nach Aufhebung der Ver­
sammlung die Abstimmung über das Gesetz n G1 t 11 E~ 1:(JITrJv &ro­
(lGV angesetzt hlI.tten. < Demnaoh>I sagt Bardt S. 807, 'betraohtet
Dionysius die pro'WIlulgatio t"inum nunclinum als die Festsetzung
des Abstimmungstages involvirend und die Frist des trinum nun­
dinnm als eine absolute: AberDionysius spricht hier gar nicht
von der prQ'11lllilgatio trinum ntlnclinum der oiceronianisohen Zeit,
die allen Comitien in gleicher Weise zukommt, sondern von der
promulgatio in tertias nunclinas, die den Concilia plebis der
ältesten Zeit eigenthümlich ist. Die grieohisohen Sohriftsteller geben
das lateinische nunclinae oonstant mit droeG (Dionys.7, 68. 2,28.
10,1. Plut. Cor. 19. qu. Rom.42. Dio C. 40,47. 48,33.60.24.
Athen. 6, 108) i E~ relTrJv arO(lGV ist also wörtliche Uebersetzung
von in tertias nUnclinas, ein Ausdrnck, der zwar bei keinem latei­
nischen Schriftsteller vorkommt, aber ohne Zweifel. von den Anna­
listen gebraucht worden war i dass sie in demselben Sinne den Aus-
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drl1ck in trinum nnndinum gebraucht hätten (wie Mommaen Ohron.
243 und auch Marquardt 2, 3, 56 f. meint), der selbst nur einmal
(Liv. 3,35), und bier nicbt einmal ganz sicher (oben S. 364) über­
liefert ist, ist eine völlig unbewiesene und unbeweisbare Annabme.
Der Ausdruck tertiae nundinae übrigens ist uralt und durch die
bekannte Stelle der zwölf Tafeln belegt: terti is nundinis partes
secanto (Gell. 20, 1, 49). Die Berufung der Ooncilia plebis si,
TfilDJv &yoq&v kommt ausseI' der von Bardt angeführten 8~lle noch
bei Dionys. 7, 58 f. 10, 3. -10, 85. Plut. Cor. 18. 19, vielleicht
auch der Sache DMh 1 bei Rutilius (Macroh. Sat. 1, 16, 34 i vgI.
35) vor, während es a.ndererseits bezeugt ist, dass die Oomitia cu­
riata,centuriata 2 und wohl auch tributa, alle, in denen cum, po­
pula, nicht cum plebc, agebatur, an den nundinae gar Dicht ge­
halten werden 'durften (Julius. Ca.esll.r bei Macrob. Sat. 1, 16, 29,
Plin. n. h. 18, 3, 13. Fest. p. 173). Jene Zeugnisie' über die
Berufung der Ooncilia plebisin ältester Zeit sind um so unver­
dächtiger, als es dem Dionysius, gesohweige denn den Annalisten,
'nicht einfallen konnte, die promuZgatio .trinum nundinum ihrer Zeit
aufzufassen als eine Berufung in tertias nUfldinas, da bekanntlich
die nundinae seit der Lex Hortens~a von 467/287 {astae, also zur
Abbaltuag von Oomitien aller Art, auch der OonciHa plebis, unge­
eignet waren (Granius Lioinianus bei Macfoh. Sat. 1, 16, 30). Es,

1 Wenn es bei RlItilius heisst: ut salta atque consulta frequen­
tiore populoreferrentur, quae trinundino die proposita a singulis atql1e
universis facile noscebantm', und Maorobiull dann fortfährt: unde etiam
mos tractus, ut leges trinundino die pl'Omulgarentur, llO ist damit ent­
weder gemeint der' erste der drei Ma.rkttage, der Tag, an dem die Pro­
mulgation in tef'tias nundinas stattfand, oder der ganze Zeitraum des
Trinundinum, welches letztere entschieden der Fall ist bei Macrob. Sat.
B, 17, 7 tantummodo promulgata, priusqtlam trinundino confirmaretur,
boi Schot Bob. Boo trinuniUno proponebantur und bei Quint. 2, 4, 85
sive non trino forte nundino promu)gata. - Nicht als ein Zeugniss
rür dje Berufung der Conoilia plebis Ei. T(!/TTJ'P aro('av kann gelten App.
b. o. 1,12, wo Ti. Graoohus zweimaLeiu Concilium plebis Ei, r~v Im­
OV(1«v aroll«V vertagt. Appian hat hier die Terminologie der Berufung
Ei. Tl!lrTJv aro(>tW und der Vertagung in promimumiliem comitiaJem oon­
fundirt; vg). Plut. Ti. GI'. 12.

!l Absichtlich habe ich Dion. 11, 17 nicht angeführt; denn hier
überträgt Dionysius, wohlbemerkt in einer Rede, die Berufung 81, TIlI­
TTJV uropav auf wählende Centuriatcomitien, was er ebenso wenig in
seinen Quellen gefnnden haben kann, wie die f/JIJMtI als Stimmabthei­
lungen dies,er Comitien.
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konnte dem Dionysius bekannt sein, und es war sicher den Anna­
listen so gut wie dem RutiHus 1 bekannt, dass die promulgatio tri­
mun nundinum sich aus der promulgatio in tertias nundmas ent­
wickelt hatte, indem man spätestens -nach der Lex Hortensia. bei
den Concilia plebis einen Tag n ll. ch den tertiae nundinae Il zur Ab­
stimtnwlg ansetzen musste, was indesa aUQh schon früher, etwa
seit dem Plebiscitum' Trebonium. des J. 306, aufgekommen sein
kann (R. Alt. 2, (38).

Diontlrius also hat zwar die Frist der Berufung in tertias
nundinas als eine ab sol u te im Sinne Bardta aufgefasst, und diese
Frist muss in der That. als eine absolute gefasst werden mit der
Wirkung, dass ein bestimmter Tag, der 17., daduroh: angesetzt
wird; aber über die promulgatio trinum nundm~l die mit jener
Frist nur das' gemein hat, dass sie mi n des te n l:l 17 Tage währt,
hat er sich weder 9, 41 noch an den andern Stellen geäussert.
Dass er diel?elbe jedoch kennt, zeigt. seine Schilderung des Ver­
fabrens bei der Promulgation der von den Centuriatcomitien 1.U1ZU­

nehmenden Gesetze der Decemvirn (10, 57), wobei er die Beru­
fung E~ T:(lll'1Jv tiroqdv nicht erwähnt, die Sache vielmehr so dar­
stellt, dass Bardt diese Stelle weit eher als Beleg dafür hätte an­

führen können, dass Dionysius rücksichtlich der von der prQm1Ü­
gatio in tertias nundinas zu unterscheidenden promulgatio trinum
nundinum die zweite Auffa.ssung, Dach welcher die Frist eine mini­
mal eist, ha.be.

Auch darin übrigens bat Bardt Unrecht, dass er die Beob­
achtung einer neu e n Promulgation nach dem. Scheitern der Ab­
stimmung am. ersten Tage als Merkmal der absolnten Frist des
Dionysius ansieht. Denn so verfuhren die Tribunen allerdings bei
Dion. 9, 41, wo es beisst: 1Cf!o:ttlnwv OE 1Ha~p wv 0llfuiflXWV El~

'rfIl7:Yfl' arO(lay ~y nlJi~/' 1:0V 'Vop.ov ouirvwtJl,v. .Aber aus der vorher
stehenden Besohreibung der Concilia plebis : T:et~ OE pvMmlCa~ fttllli

1 Vgl. Maorob. Bat. 1, 16, 84 f., insbesondere die zwar von Ma­
crobiull formulirten aber doch dem Rutiliu8 nachgeschriebenen Worte:
lled haac omnia neglegentius haberi eoepta etpost ll.boUta, postquam
intemundino etiam obmultitudinem plebis frequentes adesse coepe­
runt. Denn hier ist mit internundinum (vgl. MariuB Victorin. Gr. lat. ­
VI p. 25 K.), nicht zu verwechseln mit inter ntmdinum (sc. diem), d. i. am
Markt~ge (Lucilius und Varro bei Non. p. 214), die Zeit zwischen 2
nundinae, d. i. 7 Tage, gemeint.

t DiesB hat schon Hartmann, Ordo iudiciorulD S. 82 ff. bes. 102
entwickelt. Vgl. auch Rom. Alt. 2, «0 f.
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nQo{Joi.iMvp.a;t()(; "WOP.EvoV p.nTB TiiJv tEQEWV TB "al olwvooxoncuv Ent­
iT6omqdvrolV, 1v 7j p.EQIf IH if .7:liAliO:hlo(u; flnQ 'tI:lJv qrvMil:WV uWi;
liXEW; folgt nicht, dass die Concilia plebis vo n Rechts wegen
wiederum auf den d r i t t en Markttag verschoben werden mn S s­
te n, da ja nichts (als etwa die Unlust der Plebejer) hinderte, den
zweiten, d. h. den näohsteu zu benutzen I. Ausserdem aber
ist diess der einzige Fall, in dem jene wie derholte Promulgation
erwähnt wird, während in den Bndern Stellen des Dionysiua nichts
davon steht. Ja die Stelle 10, 3 beweist fast geradezu, dass Dio­
nysius jenes ntlliv nQoiTiivat nicht als ein nothwendiges Merkmal
der absoluten Frist betraobtete. Denn hier wird das Volk lilt; T:(JI­
'ErJv aro(JGV berufen, und I!lwar gewiss nicht bloss ZUr Berathung,
wie Dionysiull' zn sagen scheint, sondern zur Berathung und Ab­
stimmung über die Rogatio 'I'erentilia; dann aber wird lcp' 1jp.f1f!a~

O"VX)I&~ der Vorscblag von den Gegnern kritisirt, und zuletzt setzen
die Tribunen, Ov0X6QalvOVTBt; Ent 'ifi otaTQt{Jfl wiI X(J0vov den Tag an,
EV nI!V(JrlJl16tJ' etmO/l (TO/l' vop.ov) iip.eUOv, ohne dass gesagt "Yird,
dass. diess wiederum die TQI'ErJ &.ropd gewesen sei. Glaubt Bardt
etwa, es. sei .des Dionysius Meinnng gewesen, jeder 'einzelne .der
~P.Ef!ltt OVXJletl babe erst wieder durch eine Promulgatio angekündigt
werd€-.n müssen? und müsste er diess nicllt glauben, wenn. seine
aus dem einen Falle (9, 41) abstrahirte Regel das Riohtige träfe?

Kurz die erste Auffassung der. promulgatio trinum nundinum
ist erstens überhaupt nicht denkbar, zweitens nicht die des Dio~

nysius; diesel' ,unterscheidet vielmehr die Promulgation der Cen­
tnriawomitien (10, 67) von der promulgatio in terlias nundinas
der Concilia plehis, hält letztere Frist allerdings mit Recht für
eine absolute, ohne jedooh in der Wiederholung derselben nach der
Erfolglosigkeit der ersten Berufung ein nothwendiges Merkmal der­
selben zu erkennen. Wenn man hiernach die Berichte des Diony­
sius in ihrer Gesammtheit übersieht, so wird man auch benrtheilen
können, mit welchem Rechte Bardt (S. 807 f.) a.uf Grund der einen
Stelle 9, 41 behauptet, es geschähe dieser Stelle C wohl zu viel
Ehre, wenn· mau sie als Zeugniss, nähme, dass. nun wirklich bei
Gelegenheit des publilisehen Gesetzes 80 verfahren worden>. Frei­
lich können die Berichte der Annalisten, denen Dionysiull folgt,
nicht als historisch treue Schilderungen des Verfahrens bei· den

L Nur diess meint Hartmann S. 86 • es blieb also nichts Anderes
übrig, als da.ss die Volkstribunen vermittelst einer neuenPromulgation
illres Antra.ges völlig von vorn wieder anfingen'.

Bheln. :Mus. f. Phllol. N. F. xXX. 24
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einzelnen Gesetzen gelten, so wenig wie die Details der Schlacht­
beschreibungen historisch treu sind; aber als historische Zeugnisse
für die Berllfungsweise der Concilia plebis in terlias nundinas können
sie ebenso gut gelten, wie die Scblachtbeschreibungen z, B. für
dio Eintheilung der Soldaten in Hastati, Principes und Triarü. Bardts
Behandlung des Dionysius zeigt recht deutlich, wie misslich es ist, die
von Mommsen geübte Methode der Quellenkritik, bei der auch
Mommaen bisweilen, aber dooh nie ohne Geist irrt, ohne qie Bele­
senheit und die umfassende Sachkeuntniss Mommsens üben zu wollen.

Die zweite Auffassung, wonaoh die Frist nicht als eine ab­
solute, sondern als eine mi n i male erscheint, findet Bardt in den
auf die Verhandlungen über die Rogatio Terentilia sich beziehenden
Worten des Livius S, 11, 3 quemadmodum se tribuni gessissent in
prohibendo dileetu, sie patres in lege, quae per omnis oomi­
tiaZes dies ferebahr, impedienda gerebant. Hier überträgt
Livius in der That das Verfahren seiner Zeit auf die Concilia ple­
bis der ältesten Zeit, wie der in jener Zcit für die Concilia plebis
gar nicht in Betraoht kommende Begriff der dies comitiales zeigt
(R. Alt. 2, (87); man kann also in der That aus dieser für die
Zeit der Rogll.tio Terentilia falschen Beschreibung Schlüsse ziehen
bezüglich der Art, wie Livius das spätere Verfahren auffasst. Bardt
nun sagt mit Bezug auf jene Stelle vollkommen richtig: <Wentt hier
Lirius die Tribunen an .allen Comitialtagen den Versuch machen
lässt zur Abstimmung zu schreiten, so setzt er natürli~h nicht vor­
aus, dass ein Trinundiuum vorher für jeden einz einen die An­
sage der Volksversammlung statt gefunden 11ll.t, also denkt er sich
die Feststellung des Abstimmungstages nicht jedesmal abhän­
gig von der promulgatio und fasst die Fristdes Trinundinum. deren
er sonst gedeukt, folgHel1 als eine minimale>. Aber ist denn da­
mit bewiesen, dass nach Livius' Auffassung <die Ansetzung des
Tages mit der promulgatio trinum nundinum nichts zu schaffel»
hatte, was B. S. 306 als ein nothwendiges Merkmal der minimalen
Frist ansieht.? FQ.lgt daraus, dass Lirius die promulgatio trinum
nnnilinum nicht für j eden einzelnen Tag uöthig hielt, dass er
sie für keinen, auoh für den ersten nioht, alserlorderHch
ansah? Folgt daraus, dass nach Livius Auffassung die Ansetzung
des Tages nicht jedesmal abhängig war von der promulgatio
trinum nU1ulinum, dass sie es nach Liviull Ansicht nie m a.ls,
auoh das erste Mal nicht, war? In weloher Logik ist der
Schluss, dass das, was ni ch tj e des mal gesohieht, niemals ge'­
schehe, erlaubt? Seit wann ist olm ihi, o:tX ~&oroTE oder. non
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semper ..gleichbedeutend mit wnoili oder nunguam 11 Liviua konnte
offenbar ganz so schreiben, wie er schrieb, wenn er meinte, der
erste der Tage sei selbstverständlich ein Trinundinum vorher ange­
kündigt gewesen. Freilich sagt er diess nicht mit ausdrücklichen
Worten, aber dass er sich die Sache wirklich so dachte, folgt mit
Sicherheit aus der Art, wie er 3, 35, 1 1 die Berufung der Cen­
turiatcomitien ?Ur Wahl der Decemvirn in Verbindung mit der
Frist des Trinundinum erwähnt. Denn wenn er hier sagt: post­
qu.am V6f'O (JO'mitia decemviris creandis in trinum nundinum in­
dicta 2 sunt, so daehte er sich die Comitien offenbar berufen auf
einen bestimmten Tag, den er genügend bezeichnet eu haben glaubte
durch die Promulgationsfrlst trinum nundinum 8. Und bei der
Berathung über die Rogatio Terentilia muss er so gut wie Dionys.
10, 3 (oben S. 869) die Berufung in ter{ias nundinas in seinen
Quellen erwähnt gefunden haben; da. er diese mit der durch tri­
num nundi?~um bezeichneten Frist verwechselte, 90 wUrde er, wenn
es. ihm gefallen hätte 3, 11 das Selbstverständliche zu erzählen,
sich ebenso wie S, 35 des Ausdruckes in trinum nundinum (oder
in trinundinum) bedient haben. Kurz, wenn mall, wie man muss,
beide SteJJen des Livius berücksichtigt (8, 11 und 3, 35), und
nicllt mit Bardt dic eine derselben (3,35) 11Uter einem< sonst> ver­
steckt, ·so ergiebt sich, dass naeh Livius Auffassung die Frist tri­
numnundinum allerdings eine minimale war, dass aber Livitl!l gleich­
wobIden Abstimmungstag der Comitien in Verbindung mit dieser
Frist angesetzt daeMe, 11Ud zwar so, dass, wenn dieser Tag resul-

t Man wolle aus Bardts Worten' deren flr sonst gedenkt" nicht
scbliessen, dass Livius d.er Frist noch öfter gedenke. Die Stelle S, 86
ist die ein.z i ge, in der die Frist ausdrücklich erwähnt wird.

2 indice'l'6, dessen in auf einen bestimmten Tag hinweist, Ruch
bei Liv. 4, 6, 9 oomitia triblluis consnlari potestate tribus creandis
indicunfttr. Vgl. Livius 1,50, 1 in diem certam ut ad lucum Ferentinae
conveniant, indicit. 10, 27, 8 dies indicta pugnae. 21:63,8 ne Latinas
indiceret. (Die feria.e Latinae wurden bekanntlich immer auf einen
bestimmten Tag indicirt. Marquardt Bd. 4, B. 448.)

S Da es sich hier nur um die· Auffassung dl'll Livius handelt,
nicht um die Sache selbst, 80 ist es nicht nöthig, die Frage zu erör­
tern, ob zur Zeit der Decemvirn auch für die Centurlateomitien schon
das Trinundinum, und nicht vielmehr ,die alte aus dem Kriegsrecht
herrührende Frist der imti triginta dies (Fest. ap. 103. Macroh. Satt
1, 16, 15 in Verbindung mit Dio C. 87, 28. Liv. 39, 15, 11) galt. B.
darüber R. Alt. 1, 481 f. 2, 486. 509. Die osk. Inschrift der Tab. Bant.
und die römischen Volkagerlchte S. 65 ff. Marquardt Bd. 2, 3, 55.
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tatlos verlief, jeder folgende BODst geeignete ohne neue Promulga­
tion benutzt werden lmnnte.

Für die vermeintliohe Auffassung des Livius führt Bardt
sodann noch !j!inige Stellen der ersten Dekade an. Gleioh die erste
9, 38. 89, in der Livius erzählt, dass die Lex· ouriata. de imperio
für den Dictator Papirius, die 3m ersten Tage aus religiösen Be­
denken nioht votirt wurlte, am.folgenden angenommen ward, gehört
gar niobt hieher. Dass Bardtsie hier anführt, zeigt, dass er
Mommsens Staatsrecht dooh noch nioht genügend studirt bat;
sonst würde er wissen, dass 'das Trinundinum für diese OUrlat­
rogationen auf keinen Fall in Anwendung gekommen ist' (Staatsr.
1, 52, A. 1). Was die andern betrifft, so folgt aus der Annahme.
der Lex Ogulnia postero die (Liv. 10, 9), aus der Fortsetzung der
Oonsul- und Prätorenwahl postridie (Liv. 10, 22, 8), aus der Mög­
uohkeit"der Fortsetzung der Tribunenwahl am folgenden Tage
(Liv. 8, 64, 9. 3, 65, 8, nicht 3, 63, 9 wie B. citirt) nichts mehr
und niohts weniger, als aus 3, 11, ·S, d. h. für die Ansetzung des
ursprüngliohen Tages gar nichts.

Nachdem Bal'dt auf diese Weise sioh eine durohaus falsohe
Vorstellung über die Au:ffassungen des Dionysius und Livius ver­
sohafFt hat, sieht ersieh, «um festzustellen,· wie man wirklioh in
solchen FäHen verfuhr, also wer von heiden Reoht bat" um naoh
Beispielen aus weniger fabelreichen Zeiten. Als solohe führt er
an: die Fortsetzung der unvollendeten Oonsulwahl des J. 537 P1'Q­

llIimo comitiali die (Liv. 22, 35) und des J. li65 postero die (Liv.
37, 47, 7) 1, die Wahl der Prätoren als der Collegae oonsmum am
näohstfolgenden oder am näohsten Oomitialtage (Stellen
hei Mommsen Staatsr. 1, 478,Anm. 3. 4), die Fortsetzung des
OOl1oiIium plebis über den Triumph des L. AemiIius PlI.ullus postero
die (Liv. 45, 36, 6), die Fortsetzung des OonoiIium plebis zur
Wiederwahl des Ti. Grs,cohus am folgenden Tage (App. b. e.
1, vgl. Plut. Ti. GI'. 16), die Fortsetzullg des Oonoilium pIe­
bis über das Aokergesetz des Ti. Gracchus und die Absetzung des

1 Bardt citirt hiezu 54, 8, 1 statt 37, 47, 7. Dort ist vielmehr
die Rede davon, da.s.s die gegen dSs Plebisoitum Fundanium (de lege
Oppia. abroganda) intercedirenden Tribunen postero tlie (nach der Suasio
und Dissua,sio) die Interc6ssio.n auf Bitten der Fraue.n aufgegeben hät­
ten. Da aus den Worten 'fIIUZZa deinile dubitatio fuit, quin omnes tribus
Zegeni abrogwrent mcht folgt, dass diess an demselben Tage gesohehen
sei, so hat Bardt offenbar das Beispiehnit Reoht verworfen, das Citat
aber stehen llUlsoo. "
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M. Octaviull am folgenden Tage (Plut. Ti. Gl'. 12; vgl. App.
b. c. I, 12), endlich - als einziges Beispiel aus d~r Zeit nach
der Lex Oaecilia Didia - die FOftaewung des Oonoilium plebis
zur Abstimmung über das Plebiscitum Trebonium des J. 699 Tfi
f;aT8(!atf[- (Dio 0.89,35. Plut. Oat. min. 43). Da diese Bei­
spiele mit der Schilderung des Verfabreus bei Liv. 3, 11, 8 über­
einstimmen, so ist natürlich nach Bal'dts Meinung die. von dem­
selben dem Livius octroyirte Auffassung die ricbtige. In Wahr­
heit aber beweisen jene Stellen ebenso wenig wie Liv. 3, 11, 3, dass
die Wirklichkeit derjenigen Auffassung, welche Bal'dt dem Livius
unter Nillhtberücksichtigung der Stelle 3, 35 in Folge seiner Oon­
lltruction der minimalen Frist unterlegt, entsprach. Denn in allen
jenen Beispielen ist ebenso wenig wie in 3, 11, 3 die Rede von
der Ansetzung des ersten Tages, sondern nur von Fortsetzungen
der am ersten Tage nicht beendigten Verhandlungen.

Was aus jenen Beispielen wirk li ch folgt, nnd was durchaus
kein neues El*gebniss ist (s. oben S. 351), hat Bardt zunächst ganz
richtig S. 309 mit den Worten angegeben: (Damit wäre für mit
dem Volke zu vereinbarende magistratische Acte, die angefangen,
aber nicht vollendet waren, der Beweis erbracht, dass sie, ohne
eine neue Frist abzuwarten, 3m nächsten geeigneten
Tage fortgesetzt werden konnten'. Das also, was S. 306
als einnothwendiges Merkmal der Auffassung der Frist als einer
minimalen hingestellt wurde, dass die Ansetzung des l'l!&'es für
die Volksversammlung mit der p'l'omulgatio trinwm nundinwm nichts
zn. schaffen hatte, diese vielmehr selbständig durch den rogirenden
Magistrat erfolgte, wird hier. unter dem unmittelbaren Eindrucke
der Beispiele klüglich nicht gesagt. Um so mehr wundert man
sich über die unverfrorne Dreistigkeit, mit der es nach einigen
Zwischenbemerkungen, über welche sogleich, 8. 811 heisst: C Die
p'l'omulgatio.t'l'inundinwm schliesst also die Bestimmung des Ab­
stimmungstages nicht ein, d,a,s zeigen die beigebrach teD Bei­
s pie I e,• Weun Bardt wirklich geglaubt hat, mit diesen Worten
dasselbe zu sagen, wie mit den vorhin angeführten Worten von
S. 309, so ist das ein beklagenswerther Mangel an Unterschei­
dungsvermögen. Wenn er aber geglaubt hat, dass das' Letztere
ohne Weiteres aus dem Ersteren folge, so muss er folgenden Satz
für logisch richtig gehalten haben: (Weil für die folgenden Tage
einer am ersten Tage unvollendet gebliebenen Verhandlung eine
neue p'l'omuZgatio trinum nundinum neben der Ansetzung diesel'
neuen Tage nicht nöthig war, so konnte auch mit der p'l'O'muZgatio
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tl'inum nundinutn, die dem ersten Tage voraufgehen musste, die
Ansetzung dieses ersten Tages nicht verbunden sein'. ' In Wirk~

lichkeit war für die folgenden Tage eine neue Promulgation dess­
halb nicht nöthig" weil die dem ersten Tage vorangegangene auch
für sie selbstverstä.ndlich mit galt. Es braucht kaum gesagt zu
werden, dass &IlS obigen Beispielen natürlich gar nichts folgt für
die Entscheidung der Frage, ob mit der prornuZgatio trinum nundinum
die Ansetzung des ersten Tages verbunden gewesen sei oder nicht.

Die Zwischenbemerkungen, welche in der Mitte der beiden
Formulil'ungen des .Resultats auf S. 309 und 311 stehen, haben
gar keinen Belmg auf die (aus den beigebrachten Beispielen> zu
ziehende Schlussfolgel'Ung, geben Bludt also nicht das Recht, an
die Stelle der S. 809 vorgetragenen l'ichtigen Fornlulirung auf S.
311 eine dem Sinne nach erweiterte und in dieser Erweiterung
unrichtige zu setzen.

Denn zuerst wirft Bardt hier die von mir schOll oben S. 354
und 358 besprochene Fr!"Se auf, C WßS geschall, wenn die Comitien
zwar beabsichtigt und angekündigt, aber gM' nicht begonnen, son­
dern vorher vertagt wUl'den', Wie immer man diese Frage auch
beantworten möge, deren Beantwo1'tung übrigens mir günstig ist (oben
8. 356), so ist doch klar, dass die Antwort zunächst nicht in Betraoht
kommt für die Frage, um die es sich hier handelt, näullicb ob del' zu­
erst in Aussicht genommene Tag einer Volksveraammlung gleich bei de1'
Promulgation, oder unabhängig davon später angesetzt sei 1.

1 Gatlz irrelevant ist dafül' die Frage, die man gleiohfallR auf­
werfen kann, dIe aber Bardt übersehen hat, wall geschah, wenn nach
rite vollzogener A~stinlmung dieselbe Sache dem Volke nochmals zu
einer auderweiten Beschlussfasllung vorgelegt wurde. Denn eJass ein
soloher Fall vorkommen konnte, zeigt die zweimalige Abstimmung über
die Kriegserklärung gegen Macedonien. Liv. SI, 6, 3 rogatio de bello
Maeedonico primis CQJliitiis ab omnibus ferme oenturiis antiqllata est.
- aagre eam rem'passi patres, laceratusque probris in senatu tribunus
plebis, et consulem pro S6 quisque hortll.ri, ut de intefffo comitia roga­
tion:fef'endae ediceret. Der Consul tbut das !lnd hält in der Contio eine
Rede, welche das Volk umstimmt, so dass es IU, 8, 1 heisst: ab hac
oratione in suffragium missi, uti rogaret, beUum iU886rUnt.Leider giebt
die Schilderung. des Livius keine bestimmte Antwort auf die. Frage;
d~nn so wahrscheinlich es an sich ist, dass wenn ein solcher Fall in
der Zeit nach der Lex Caecilia Didia eingetretan wäre, die Promul­
gatio hätte wiederholt werden müssen, sO folgt diess einerseits doch
nicht aus dem Ausdrucke tk integro, da derselbe Ausdruek auch von
der Erneuerung der Debatte nach begonnener, aber nicht vollendeter
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Sodann spricht sich Bardt .über die Motive ans, die der Lex
Caecilia Didia zu Grunde gelegen haben können. Er' erbnnt an,
dalils an sich dieses Gesetz zweierlei bezwecken konnte, nämlich:
< einmal zu nrhindern, dass das Volk genöthigt wird über eine
RoglLtion abzustimmen, über deren Inhalt sieh zu informiren es
nicht hinreichend Gelegenheit gehabt hat, aodann, den Biirgern,
namentlich den entfernter wohnenden durch zeitige Bebnntmaohung
des Abstimmungstermins die Möglichkeit zu geben, sich rechtzeitig
in Rom einzufinden, um ihr Stimmrecht ausznüben >. Ja er el'kennt
sogar .weiter an: < Ein den letzteren Z.weck verfolgendes Gesetz
soheint recht nothwendig, wenn man bedenkt, dass die Ausbreitung
des römisohen Bürgerre<lhtil über Italien es überhaupt nahezu un­
möglich machte, wirkliche Majoritätsbeschlüsse des gesamlllten Vol­
kes zu Stande zu bringen>. Aber obwohl Oa.eailius und Didius
Optimaten waren, und die Optimaten wiederholt darilllter gelitten
hatten, dass die Popularen vermittelst des städtischen Pöbels in
den legislativen Comitien, besonders in den Concilia plebis, heusch­
ten, bisweilen auch in den wählenden Centuriatcomitien (man denke
an Marius) ihren Willen durchgesetzt hatten; obwohl ferner die
Lex Caecilia Didia als ein den Optimat.en förderliches Gesetz zu
den remedia rei publicae gerechnet wird (Cic. ad Att. 2, 9, I),
mithin aus optimatischen Motiven zu erklären ist; obwohl es end­
lich allbekannt ist, dass die Optimaten vor der Abstimmung über
die Lex Cornelia Caecilia de revocando Cicerone ein Seml.tus con­
sultum erwirkten, durch das die entfernter wohnenden Bürger
dringend aufgefordert wurden, rechtzeitig in Rom zu den Comitien
zu erscheinen: so glaubt Bardt dennoch nicht an das Vorhanden"

Abstimmung an demselben Tage gebraucht wird (Liv. 45, 36, 9. 10),
andererseits aber ist es nicht wahrscheinlich, dass man in der Zeit vor
der Lex Caecilia. Didia bei einer so dringliohen Saohe die iusti triginta
dies, die ja bereits für die ersten Oomitien als verstriohen gedacht wer­
den müssen, noohmals sollte beobachtet haben. Anders ist der Fall
bei den Wa.hlcomitien des J. 398 (Liv. 7, 17, 12). Denn hier führte
die im zweiten Interregnum vollzogene Wahl zweier pa.tricisoher Gon­
sule zu einer Intercession, in Folge deren die Renuntiation \lntorblieb,
der Wa.hl9.ct also unvollendet blieb. Die Gomitien wurden also vertagt
und fanden, wa.hrscheinlioh weil bei wiederholten Versuchen wiederholt
intercedirt wurde, erst im 8. Interregnum, also etwa. 30 Tage später
statt. Der Fall gehört also zu den 8. 372 aufgezii.hlten Beispielen von
Fortsetzungen unvollendet gebliebener Verhandlungen, bei denen er von
Bardt übersehen worden ist.
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sein des zweiten Motivs, da.s na.türlich seiner Auffassung der pro­
mutgatio .trinum 'tundinum ebenso ungünstig, wie der meinigen
günstig ist. Selbstverständlich kann mall Niemanden verwehren,
das Absurde für wahrscheinlich zu halten; aber constatirt muss
doch die unlogische Art werden, wie Bardt sein Räsonnement mit
der vorliegenden Frage in Beziehung setzt. Er !lagt nämlich:

C Aber wer' die glltwickelung der römischen Verfassung in den
letzten Jahrhunderten der Republik kennt, wird sich nicht dar­
über wundern, da!l!l man, wie die vorangehenden El'ürte­
ru.ugen zeigen, eine so nothwendige und durch die Lage dei'
Dinge so drrngend gebotene Rücksicht auf die nicht in Rom' domi­
cilirteu Bürger nicht nahm>. Er setzt also hier als bewiesen vor­
aus, was er S. 309 noch nicht als bewiesen hinzustellen wagte,
und was nach meiner Kritik seiner vorangehenden Erörterungen
keineswegs bewiesen ist; er begeht also einen Oil'culus in demon­
strando, über den man sich angesicht.s der früher besprochenen
Proben seiner Logik kaum noch wunderu kann. Dieses ganze Rai­
sonnement giebt also, wie ich oben S. 874 sagte, Bardt nicht das
Reoht die richtige Folgerung aus den Beispielen (8. 309) duroh
eine unrichtige (S. 3n) zu el'setzen. In der That aber ist es im
höchsten Grade wabrsoheinlioh, dass die RÜcksicht auf die entfern­
ter wohnenden Bürger, welche bei der Einführung der promutgatio
in tertias nundioos (oben S. 366) der Ooncilia plebis sicher mit
im Spiele war (Rutilius b, Macrob. Bat. 1, 16, 34. Varr, r. r. 2,
·praef. 1. Oolum. r. r. 1, praef, 18. Dionys. 7, 58. R. Alt. 2, 437),
gerade nach den Erfahrungen, welche die Optimaten seit dem per­
seisehen Kriege, insbesondere seit der Zeit der Gracchen und des
Marius bis zu dem Tribunat des Saturnrnus im J. 654 gemacht hatten,
die OORsuln des J. 656 sehr wesentlich mitbestimmte, ihre Lex
Oaecilia Didia. vorzuschlagen.

lQ der SelbsttällSohung über das vermeintlich Erwiesene guht
Bardt sogar so weit, als letzten Trumpf aus3uspielen die Behaup­
tung (S. 311): (man wird noch weiter gehen müssen und sagen:
sie (die promulgatio trinum nundinum) kann sie (die Bestimmung
des Abstimmungstages) gar n ioh t einschliessen ; denn die Be­
ziehung der Frist gerade auf den Anfangstag des dritten Nundi­
num ist Willkür der Neueren'. Wie sehr Bardt mit dieser Behaup~
tung seinem Gedanken, dass die. Frist {rinum nundi1ium gedaoht
werden köune als eine absolute, widerspricht, habe ich sohon oben
S. 365 gezeigt. Hier habe ich nur zu bemerken, ersteM dass nioht
Ich es bin, der sioh dieser Willkür schuldig gemacht hat (R. Alt.
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2, 240 oben S. 362), zweitens aber, dass daraus, dass jenes Will­
kür ist, nicht folgt, dass nicht der 18. 19. u. s. f., überhaupt
jeder folgende Tag, wofern er nur dies comitialis war, gleich bei
der Promuigation angesetzt werden konute (vg1. oben S. 368).

Ich gehe nunmehr zu dem positiven Beweise \Deiner Behaup­
tung (S. 360 f.)über, dass der Tag der Comitien wirklich gleich
bei der Promulgation angesetzt worden ist.

Um hier vom Lustrum abzusehen, das eigentlich dooh auch
eine Volksversammlung ist (Varr. 1. 1. 6, 86 f.-93), und dessen
Tag so früh im. Voraus angesetzt wurde, dass es denkbar war,
nachträglich einen früheren Tag anzusetzen (Fest. p. 280 referri
diem prodictam)1, so steht zunächst fur richterliche Comitien,
die freilich bei der Frage nach den Voraussetzungen der Lex Pupia
wenig in B!"tracht kommen (oben S. 352,) vollkommen fest, dass der
Tag des Gerichts, der dies iudicii, ~ Kvelt:1. ~",Ee(J, (App. b. c. 1,
74), der' erst 30m Schluss des dritten Anquisitionstermins, wenn
der anklagende Magistrat sich ~ntschieden hatte, ob er multam irro­
gare oder perdueUionis i!~dicare wollte, d. h. also erst dann, wenn
ein der zu promulgirenden rogatio oder der zu promulgirenden
Liste der Bewerber ve~'gleichbarer Willensact des Magistrats vorlag,
angesetzt werden konnte, mindestens ein Trinundinum vorher an­
gekitndigt sem musste. Diess bezeugt Oic. de dom. 17, 45 nam
cum tam moderata iudicia popuU sint a rnaÜwibus constituta primum
ut ne poena capitis mtm pe~nia coniungatur'. deinde ne improdicta
die quis accusetur, ut ter ante magistratus accuset intermissa die,
quam muUam irroget aut (scil. capitis oder perduellionis) iudicet,
quarta sit accusatio 2 trinum nundinum prodicta die, q!W
die iudicium sit futurum u. s. w. Lautete die Sentenz der
anklagenden Tribunen oder Aedilen auf eine muUa, so setzten sie.
den Tag des darüber richtenden Concilium plebis S ohne Zweifel
selbst an; dass sie diess so fo I' t thaten, kann zwar nicht stl'icte
bewiesen werden; aber dass sie es mindestens ein Trinundinum
vorher thaten, folgt daraus, dass Cicero schon am 11. April (ad

1 Wegen des Ausdrncks referre als Gegen,satz von proferre vgl.
Dig. 4, 8, 33.

2 Ob diese der Anfangsact am dies iudicii, oder, wie ich glaube
(R. Alt. 2, 509. Die osk. Inschrift d. Tab. Bant. und die röm. Volks­
gerichte. S. 65 .tf.), der Schlussact im' dritten Anqnisitionstermin ist,
.ist hier irrelevant.

11 J~iv. 25, 3, 13 multam dixerunt; cui certandae cum dies ad·
venisset.
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Q, fI'. 2, 7) wusste, dass der dies iuilwii in dem Pl'ooesse des Ae­
dilen P. Clodius gegen Milo, in welohem der dritte Anquisitions­
termin am 17. Februar (a.d Q, fr, 2, 3, 2) stattgefunden hatte,
auf den 7. Mai angf',lletzt# war. Lautete die Anklage capital, so
mussten die Tribtmen· bekanntlich den. dies für die Centuriatcomi­
tien 1 von einem MagistratuB eum imperio erbitten, Dass sie dieBS
sofort vor Sohluss des dritten Anquisitionstermins thaten, bezElllgt
Liv. 26, 3, 5.,.....9, welohe SteHe mit den Worten sohliesst: tum
Bempl'onius perdue7itionis se iuilware On. FulJuio dixit, diemque
comitiis ab O. Oalpurnio praetore petit, wo sich Livius
wenigstens sicher keine Zwischenzeit zwischen den heiden Hand­
lungen gedacht hat. Jenes diem petere der Tribunen wird bestätigt
durch Valeriua Antias libro annalium XLV bei Gell. 6(7); 9, 9 de­
nique Licinius tribunus plebi perdueUionem ei eZiem dixit et
comitiis diem a M. MarGio praetore peposcit. Ferner·
in einem nt\Ch mehreren Richtungen hineigenthümlichen Falle
durch Liv. 16, 11 et utrique pensori perduelZionem se iudi­
tJar6 pronuntia'lJit, diemque comitiis a O. 8uZpieio praetore
urbano p etiit, non recusantibus censoribus, quominus p rimo
quoque tempor:e iudicium de se popuZus.ferret. in ante diem
VIIlet VII KaZ. Oetobr(ils eomitiis perdueZZionis dicta
dies 2• Das Eigenthümliche dieser Stelle, was uns hier iuteressirt,
ist die Nichtbeobachtuug der Promulgationsfliat. Aber die Stelle
selbst zeigt deutlich, dass diElss Ausnahme war, eine Ausnahme,
wie sie auch Oicero zu concediren gedachte, wehn ihn Olodius vor
dem Volke durch' diei dictio angeklagt haben würde, nach de bar.
resp. 4, 7 diem di:JJisset ut iecerat: fecissem ut ei statim (d.. i.
ohne Beobachtung der Anquisi~ionsterminen) tertius a praetore
dies diceretur. (d. i. olme Beobachtung der Promulgationsfrist).
Als Ausnahme dieser Art aber bestätigt sie die Regel. Uebrigens

1 Für CenturiatOomitien musste sicher in früherer Zeit, wahr­
scheinlich auch noch später, nicht das Trinuudinum, sondern die aas­
selbe einschliessende Frist der iusti triginta dies (oben S. 871, A, 8)
beobachtet werden (R. Alt, 2, 486.509). Oie. de dom. 17, 45 ist damit
nicht in Widerspruch, eben weil das Trinllndinllm in den iusti triginta.
ilies enthalten war.

2 In den Ausgaben wird hinter petiit ein Punet, hinter ferret ein
Komma gesebt. Die Aenuerlmg der Interpnnction ist nöthig, weil
der Tribun natürlich nicht eher um den dies bitten konnte, als die Cen­
soren auf die Beobachttmg der Anquisitionstermine und der Promul·
gatiousfrist verzichtet hatten.
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beweist die Stelle ausserdem, was freilich selbstverständlich ist.,
dass der Tag, wenn er erbeten war, auch sofort bestimmt und
bekannt gegeben wurde. .

Ebenso steht für Wahloomiti en vollkommen fest, dass
der Tag der Comitien ein Trinundinum vOl'!Jer angesagt wurde,
wie ioh Röm. Alt. 1, 604 gesagt und in meinem Aufsatze über
die Lex Pupia als allgemein anerkannt voraullgeseizt habe. Ein
Beweis dafür, dass Livius sioh die Sache sohon in den frÜheren
Zeiten, als die professio der Candidaten noch nioht gesetzlioh ge­
regelt· war, die. petit-io aber' erst naoh A.nsetzung des Wahltages
begann, so dachte, ist die schon oben (S. 371) besprochene Stelle
3, 35, 1 postquam vero comitia decemviris creandis in tdnum
nundinum indicta sunt, tanta exarsit ambUio u.' s. w. 1 Und
dass sie im oiceronianischen Zeitalter, also zur Zeit, da die Lex
Caecilia Didia und die Le~ Pupiagalten, . wirklich so war, folgt
aus Caesars Verfahren bei seiner Bewerbung um das erste Oon­
sulat, bei der er sich lbekanntlich im letzten Momente entschloss
den Triumph aufzugeben, um der gesetzlichen Forderung, sich
praesens um das Consulat zu bewerben, genügen zu können, Es
geschah diess nach Suet. Caes. 18 edictis. iam comitiis, nach Ap­
pian aber am letzten Tage, an dem die professio (Ascon. p. 89.
Liv. 26, 18, 5. VelI. 2, 92. Plut. Aemil. 3. Sull. 5) nach dama­
liger geset3lichel' Ordnung znlässig war (2, 8): 8(J&r.l3ftTUi 7:fJ ßOVAfj
ÖE01UiVOr, bnT(!s1/j(J,~ Ol. 't~v THJ.(!arr13 Ala" an ov n n O~ ~ (Ja (J:ta~

ot(~ 'twv fPl'Awv, elOWr, ltEv na(!a/lOltov, Y13rovor, (Nfo'Tj "al hS(!Olr;. Ka-
~,_._,1 , ~ , \ (I , I 3'

IDJ/lOr, {J aJ'UMirO/lTOr, am:rp "a~ l'7J" 7J lt e (! a v TE J\, 13 V Tat a v 0 v (J a 1J
TW1J n:atlarrEltWV a/laAov/lTOr,ln:~wir, A6rotr" EIJ$O(!aWill {j Kat(JaQ
-tJnl3(!ujw/I 1'OV :t(!ta,tßOV "al nU{!arrelAar, Er, Ujv &(!X~/I a/l8llEH'E 1'~jI

Xe"!!oTo/llav. Es is.t also klar, dass die professio spätestens noch
an dem Tage zulässig war, an welchem die Comitien angesagt
wurden. Vorn Trhmndinum enthalten diese Ste~len zwar nichts;
aber dass die Zeit der prolessio und der dadurch bedingten offi­
cieHen petitio gesetzlich (wahrscheinlich eben durch die Lex Cae­
ciiia Didia) bestimmt war, zeigen nicht bloss die Worte bei Sall. Cat.
18 post pa~lo Oatiliina pecuniarum repet~lndarum reus proltibitus
erat consUlatum petere, q~~od intra legUumos dies profiteri
nequiverU, einerlei ob sie von Sallnst selbst, oder von einem 111ter-

1 Vgl. 4, 6, 9 comitia tribunis consulari poteslate tribns creandis
inäicuntwr. quibus inilictis extemplo - et prensare homines et con­
cursare toto foro candidati coepere.
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polator herrübren, sondern auch Dio O. 139, 27 e1tEtcf~ cfs lS<u TWV

XilQVWV .Wv /;v .oi, "OpOt, cftEtf!np8VWV en"rrEMav avt~".
H"nd dass die officielle mit der professio beginnende. petitio gesetz­
lich ein Trinnndinnm dauerte, beweist Oaesars Aeusserung bezüg­
lich seiner Bewerbung um das zweite Oonsulat bei Oie. fam. 16,
12, 3 atZ consulatus petitionem se ve1lturum mque se iamveUe
cibsent,e 8e rationem hciberi BUam; 8e praesent6'm trinum nU1ldi­
n~"n petiturum. Mithin waren im Jahre 694 die Oonsularco­
mitien ein q't'inundinutn vorher angesagt. Auch bier habe ich
übrigenIJ zu constatiren, dass Bardt sicb mit Mommsens Staats­
recht nooh mcht hinlänglidh vertraut gemacbt hat, um gegen die
Gefabr, u~zulässige Hypothesen aufzustellen, gesioher/; zu sein. leb
setze nämlich' voraus, dass er die Stelle im Staatsreoht 1, S. 4,1 1
niobt gekannt hatj denn hätte er sie gekannt, so hätte doch wohl
die Aohtung vor Mommsen erfordert, dass er sich mit dieser
Stelle auseinandergesetzt hätte 1. Dasselbe, dass der Tag der Wald­
comitien ein Trinundinum vorher bekannt war, folgt übrigens auch·
fi.lx die Oomitien des Jabres 700 aus der Thama.che, dass die An­
klä.ger des M. ScaltrUs am 8. Juli (Ascon. p. 19) bereits wussten,
dass die oonsularischen Oomitien, welohe auf einen Tag nach dem
28. Juli, dem Tage der tl'ibunic1schen Oomitien (Oie. ad Att. 4, 15,
8), angesetzt waren, innerhalb der ihnen bewilligten dreissigtil.gigen
Untersuchungsfl'ist (also .vor dem 5. Sextilis, der 5. und 6. sind
nicht oomitial) stattfinden würden (Asooll. p. 19).

Die zahlreichen anderen Stellen übel' Wahlen und die die Wahl
ansetzenden Edicte (Gell. 18, 15) die wir haben (Mommsen Staatsrecht
1, 480 ff.), geben keinen Aufschluss über die vorliegende Frage,
da sie weder sagen, dass das Ediot ein Trinundinum vor der Wahl,
nooh dass es nach ·Beginn des Trinundinumerlassen wurde. Soweit sie

1 Mommsens Worte sind; 'Die Candidatenliste, die in älterer
Zeit bis zum letzten Augenblick offen bleibt, so dalls selbst noch am
Wahltage Meldungen Rtattiindeu können, wird jetzt eine gewisse Zeit
vor der Wahl geschlossen, und zwar an demj enigen Ta.ge, an
welehem die Wa.hlversammlung angesagt wird, a.lso min­
destens ein Trinundinum vor dem Wahlact'. Er bedien~ sich
derselben Beweisstellen, welche ich im Texte benlltzt habe. Warum
er aber in Anm. S sagt: •das Trinundinum zählte ohne Zweifel erst
vom Tage naoh dem, an dem das Edict a.ngeheftet ward', ist
mir nioht kla.r. Auoh wenn du Trinundinum mit dem EdicLstage
begann, so hatte Cafilsa.r dooh durch seine profesaio nooh am Edietstage
selbst der Forderlll1g genügt.
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übrigens der Zeit vor der I.ex CaeoiHa Didil\. angehören, ist weder
ersteres noch letztel'es in den Fällen zu erwarten, in denen das
Trinundinum überhaupt, nioht beol1&ohtet wurde. Für die Zeit
naeh der Lex Caeoilia. Didia aber wird der vorhin geführte Beweis
nunmehr ll,uch nooh daduroh gestützt, dass bei Vertll,gung beabsich­
tigter aber nioht gehaltener Comitilln der neue Tag der Comitien
in .der Regel sofort, lind zwar mebr. als ein Trinundinum vorher an­
gesetzt wurde (oben S. 855 f. 374).

Für legisla.tive Comitien ist der Beweis nicht ganz so
bündig zu führen. Denn !!-uch hier, wie bei den Wahlcomitien,
sagen die Sohriftllteller bei der Erzählung von gesetzgeberisohen
Verhandlungen in historisch glaubwürdiger Zeit weder ausdrÜoklioh,
dll.Ss das den Tag ansetzende Ediot mit der promulgatio trinum
nundinum verbunden gewesen sei, nooh dass es unabhängig davon
erlassen sei. Aber es heisst dooh z. B. bei Liv.43, 16, 6:
rogatio repente sub .unius tribuni nomine promulgalur, qua6
publica vtictigalia aut ultrotributa O. Ola21ililUs et Ti. 8empt"onius
locassem, .ea rata locatio ne esset; ab iutegro looartmiur et ut
-omnibus redimendi et condU06'lldipromiisoue iusesset. diem ad eius
legis 'f'ogationem concUio tribunus plebis dia:it. qui
postquam venit u. s. w. . Hie~ ist allerdings auch nioht ausdrüok­
lich gesagt, dass das diem dicere mit dem prom'lilgarc verbunden

. war und gleichzeitig geschah; aber naeh der ganzen Ausdrucks­
weise (vgl. Liv. 26, 3, 9. 48, 16, il aben S. 378) gilt die Prä­
sumtion, dass Livius diess gemeint habß, da er sonst einen das
Gegentheil andeutenden Zusatz gemaoht haben würde. Die bei Li- .
vins hervortretende Continuität des promulgare und des diem dice"e
tritt UDS auch aus den Worten des Appian b. c. 1, 29 entgegen:
/j [-tEP ".Anov>.~to~ VOfWV E~8r:pE(!E, J,aodlJalJfTa, rijv • • • • 0 flSV J~

1IOp,O~ tMs El"y'E "cd Ö ".Anovl1jto~ ~[-ts(!av a'ihoiJ'En OO"'fHJ,ulV­
ntJ0{,J,fht. Ebllnso ersoheinen beide Aote als zwei in der Regel
verbunden zu denkende Momente bei Appian .b. o. 4, 7 ffJr; 08 Ebij1..:ToV,
ail'Jlx«. p,EP ~ nOA" ~v n"~~ l1nAfllv 'ES lCa~ MJp,el{1}V J,a1:Emrp,sv(J}p 8~ m
enlxal(Ja, a/rdlCa J'h [-tSf1l[1 'EO-U7:(01I f/rETO hx"1Jf1la, "al
o1j[-ta(!Xo~ IIo-UT€Atof, Tlno~ tvop,o:thet xam}v &(>X~v e1d "a'EaaraIJEt
1.W~ 'T€«(JoYroJv 8r; 1U!YUUrr6~ ElvaJ. TptWJI ~vJ~wv . . . . 0/1'E8 0t (1­

(JT:~[-ta7:o~ e~ OO)u[-t(wt«v o/1u lC'lIflla~ E~ 'E~v X6tpoTo"lav
~p,El!a~ n~on:tEllJ1J~, du' ain:txa tlCv~fJfi1:o lJ v6p,O~1. Die be-

1 Wenn hier dieprom'lilgatio trm:um nuntUnum (cl'I«u'1/pa) und das
eiJiceriJ diem a.ls zwei besoudere Momente untersohieden sind, so ist



382 Die Promulgatio trinum nundinu1lltltc.

stimmteste. Andeutung aber, dass der Tag der Comitien sich aus
der Promulgation erga..b, also mit dieser zugleich angesetzt wurde,
HeKt in dem von Priscian 7, 3, 9 p. 292 aufbewahrten Fragmente
aus Cieeros Oorneliana (oben S. 363) (eum) ex promiu7,gatione trinum
nunainum dies (jd ferendum potestaS'1U8 venisset. Zugleich geht
aus dieser Stelle hervor, was in den auf die Zeit vor der Lex
Oaecilia Didia. sich beziehenden Beispielen (Liv. 43, 16. App. b.
c. 1, 29) nicht bestimmt liegt, dass der Tag ein Trinundinum
vorher beka.nnt gemacht war. Angesie1lts dieser Stelle sind wir.
nun ohne Zweifel berechtigt, auch diejenigen Stellen: in denen es
einfach heisst: dies legis ferundae venit, so au&ufassen, dass mit
dies der eX promulgationetrinum nundinum bekannte ['ag gemeint.
sei, wie z. B. von derselben Lex Oornelia, von der Oicero in
obigem Fragmente spricht, Asconius p. 58, 1 nach Erwähnung der
Promulgatiou (57, 9) sagt:is, ubi legis ferundae dies v/mit
et praeco subiieiente soriba verba legis reeita.re popula coepit, ei
soribam subiicere ei praeconem pronuntiare pa,8SUS non est. Dass
dieser Tag bei der Rogatio Fabricia deCicerone revocando ein
lange erwarteter war, zeigt Oio. Sest. 35, 75 cum omni mora" Zu­
dificatione, calumnia senatus auctoritas impediretur, venit tandem
concilio de me agendi dies VIILKal. Febrl~ Die Beweis­
kraft des in dem Ausdrucke dies legis ferundae 2 Ve1tit liegenden

das ja. auch ganz richtig, da letzteres (mit Verletzung der Lex CaeoBia
Didia oder bei Dispensation von derselben) auch ohne ersteres vorkommen
konnte und minder schlimm war, als die Unterlassung beider Forma­
litäten, die sich P. Titius gestattete.

1 lliRöm. Alt. 3, 304 f. habe ioh angenommen, dass diese Rogatio
der acht Tribunen, deren princeps Fabricius war, gleich nach dem 10. Deo.
promulgirt wurde, die Verhandlung darüber aber dUl;,ch ein Senatus
consultum (eiß. ad Att. 3, 26) auC die Zeit nach dem 1. Januar vertigt
worden sei. Es wird also bier Creilich angenommen werden müssen,
dass der Tag der Comitien auC a. d. VIII. Kat Febr. erst durch eine
dilatio (vgl oben S. 354. 358) angesetzt wurde, wodurch aber natürlioh
nicht ausgeschlossen ist., dass der' zuerst a.ngeset.zt gewesene Tag ea:
promulgatione trinum nundinum angesetzt gewesen wa.r.

2 VgI. noch aus der Zeit vor der Lex Oaecilia DidiaLiv. 22,25,10
nune modicam rogationem promulgaturum da aequando magistri equi­
tum et dictatoris iure. 16. (Q. Fabius) na praesens da iure imperH di­
mioaret, pridie qua.m rogationis ferendae dies adesset, noote ad exer­
citnm abiit. Und aus. der Zeit .nach der Lex Claecilia Didia: Dio O.
B6, 24 (von der Roga.tio Gabinia debello piratic(l) ITU,tl;' raf! ~ WIIf! tu
~fJ'll!ft, Iv ~ T'7jV rvwfJ''7jV illtXvl?(JJa.;;vu~ Eilt, IVEtnrj, Tll6. lrlvOTO. Oio.
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Indiciums wird dadurch verstärkt, dass die entsprechende Redens~

art auch bei Wablcomitien vorkommt (Liv. 3, 34, 7 cum dies
comitiorum adpropinquaret. SaU. lug. 86 set postquam
düapso tempore comitiorum dies adventabat), bei denen es
bewiesen ist, dass in den Zeiten nach der Lex CaeciHa. Didia der
dies comitiorum ex promulgldione trinum nundinum angesetzt
wurde. Ueberhaupt aber würde die Analogie der Wahlcomitien
ip der Zeit nach der Lex Caecilia Didis für die legislativen Comi~

tien sclbst dann, wenn es an bestimmten Indicien für die legis­
lativen gaUl!l fehlte, beweisend sein, zumal da gerade für die legis~

lativen Comitien es bezeugt ist, dass bei 'ihnen in Folge der Lex
Caecilia Didia das Trinundinum beobachtet 'werden musste.

Die Ansicht, dass der 1'ag der legislativen Comitien Ba; promtil­
gatione trinum nundinum edicirt wurde, wird auch daduroh bestätigt,
dass Cioero bereits am 4. Sextilis, an demselben Tage, an welchem
die Lex Cornelia Caecilia. de Cicerone revocando in Centuriatcomi­
tien angenommen wurde, von Dyrrachium abreiste (Cie. ad Att.
4, 1, 4; vgl. Sest. 63, 181); denn' schwerlioh hätte er diess ge­
wagt, wenu er nicht den dies legis ferundae in Folge der iiber
die Senatssit.zuugen im Juli und über die wahrscheinlich gleich
nach den Iden des Juli erfolgte Promulgation jenes ·Gesetzes er­
haltenen Nachrichten gekannt und gewusst hätte, dass er eventuell
(si diebus quinque, quibus alli de 'In6 potuisset, non esset actum)
auch ohne Volksbeschluss zurückkehren dürfe (Cic. Sest. 61. 129).
Ferner befindet sieh damit im Einklange die schon oben (S. 449, Anm.
1) in anderer Beziehung besprochene Aeusserung Ciceros über
die Lex Vatinia de alternis consiliis reiiciendis (Cic. Vat. 11,
27 f.), insofern daraus hervorgeht, dass für dieselbe vor der Ver­
tagung ein früherer Tag angesetzt gewesen war. Dasselbe gilt
von Caesars Lex Iulia agraria. Denn wenn Dio Caseius 'die durch

ad Att. 4, 16, 6 oomitill. dilata ex lleDllotus oonsulto, dum lex de tacito
iudiöio ferretnr. 'Oenit 'legt dies. ad Att. 1, 14, 5 nam eum dies 'Oe­
nisset rogationi (Valeriae Pupiae da ineestu Clodii) exsenatus eonsulto
fllt'endae. In diesem letzten Falle hatte die' Promulgatio vor a, d. VI.
KaI. Febr. stattgefunden (Cie. ad. Att. 1, 13, 3), und zwat 110 lange
vorher, dass 6S Attious llohon vor dem Eintreffen des Briefes 1, 13
erfahren haben konnte, und dasll die Comitien nooh im Januar abge­
halten werden konnten. Denn dass sie noch im Januar abgehalten
werden mussten, folgt daraus, dass die Tage des Febrnar bis zum 17.
nefast sind. Röm. Alt. 3, 261 mUBll es also natiirlich •Kalenden' statt
•Iden' des Februar heisllen.
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den Widerstand !,les Senats verzögerte Promulgation .scllOn .88, 4:
erwähnt, die Ausetzung eines bestimmten .Tages aber erst 88, 6,

-so ist zu bedenken, dass der 38, 6 angesetzte Tag derjenige war,
auf welchen Oaesar die Abstimmuug vertagte, nachdem der
ursprünglich angesetzt gewesene Tag (dessen Ansetr;ung zu er­
wähnen Dio keinen Grund hatte, weil sie selbstverständlich war),
uudvielleicht einige weitere Tage, durch die Intercession des Bi­
bulus und dreier Tribunen resultatlos geworden waren I,

Dagegen sind mir nur zwei auf historisch unsichere Zeiten
sich beziehende Berichte bekannt, in denen die Änsetzung des
Verhandlullgstages von der Promulgation gl:}trennt erscheint. Der
eine betrifft die Lex Lioinia Sextia. de decemviris s&orornm ore­
andis, von der es bei Liv. 6, 37, 12 heisst: 'novam rogationtJlfn
pro m u Zg ant, ut pro attu'lIwiris sacris faciunais dootJlfnviri creen­
tur ita, ut pars eu; pZebe, pars eil: patribus {iat; omn.iutnque·
ea,rum rogationttm comitia in .adventum eius eu;ercitus
iHfferttnt, qui VeZitras obsidebat. Aber hier ist 6S aueh sofort
klar, dass, wenn die andern Rogationen, für welche der Tag bereits

- wiederholt bestimmt gewesen war, bis zu einem im Voraus nicht
genau zu bestimmenden Tage verschoben (oben S. 358) werden
mussten (vgl. 6, 36, 9), auol1 für die nell promillgirteder Ab­
stimmungstag nioht sofort angesetzt' werden konnte. Diese Aus­
nahme bestätigt also die Regel. Der andere betrifft die Gesetze
der Deoomvirn, iiber welohe Dionys. 10, 57 so referirt, als ob die
Decemvirn erst lange nach der Promulgation den Senat, und dann
nach Abfassung eines Senatus oimsultum sofort die Volksversamm­
lung berufen hätten. Allein diese Stelle, welohe Bardt nicht über­
sehen durfte (oben S. 368), als er die Auffassung des Dionysius
oonstatiren wollte, ist, weit entfernt eine Stütze der Ansicht Bardts
sein 'zu können, desshalb nicht beweiskräftig, weil Dionysius auch
bezüglioh des Sellll.tus· consultum irrt. Denn dieses ging doch
ohne Zweifel der Promulgation voraus. Liv. 3, 84 erwähnt weder

1 Dio C. S8, 6 ou /llvrol lta~ 0 Blf/ovlor; iv€dlöou, &1Aa Tf?<tr; Ö1/­
/laf/xour; I1VJlarWVU:f'd~f; 7ff!Or;.fJl/lEvof; I" cJl u ru TO VO/l0.fJlT1J/lct, xa~

Tl).or, i7fEtd~ /l1J"h' ain:4i /l1JßE/lla ~).).1J I1x~1/nr; «va/lo11jr: V7fdEl7fETO,
lE(l0t/1Jvtav Ir: 7fao'af; O/lotwf; reir: ).Otntxr: TOU ~TOUr: ~/llflar;, Iv; oM' Ar:
Exxl1JO'lav d ff~/lOf; ElI TWJI J!0/lWV awd.fJEiv UVJlIX7:0, 7ff/rn;rOf!EUI1€V. xa~

hmo~ ;; TE Kawttf! flf!axv aln:oü Cf!floVTtl1ar; ~1JT~V Ttva .q/llQCt." Ttf!o­
E;;7f Ev, fit' Iv aitrfj "o/lo:fcrq(1!1 "al u. s. w. Der Fall gehört also zu
.den oben S. 357. 372. besprochenen Fällen von Fortsetzungen unvollen.det
gebliebener Comitien. .
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das Senatusconsultum (das' selbstverständlich .war), nooh die Anset­
.zung des Tages der Oomitien. In den Quellen war also beides, wenn es
überhaupt erwähnt war, als verbunden mit der Promulgation gedacht.

Wenn nun auch der Beweis für die legislativen Oomitien weniger
strict ist, als der für die wählenden und richtenden, so ist doch,
da die Analogie der beiden letzteren das dort vermisste ergänzt,
der Beweis für alle Arten der Oomitien erbracht, dass
der Tag der Oomitien gleiohzeitig mit der Promul­
gation angesetzt wurde, dass also der von Bardt statnirte
Fall, soweit 6S den zuerst angekündigten Tag der Oomiti6n betl.;iift,
in der Zeit nach der Lex Oaecilin Didia '- und nur um diese
Zeit handelt es sich ohne Uebertretung dieses Gesetzes 11 ie vor­
kommen konnte;

Was aber endlich diese Uebertretungen der Lex Oaecilia Didia
bett'iift, die ich bei meinem <kaum> neben den F ortsetzullgen un-.
vollendet gebliebener Oomitien am folgenden Tage im Auge gehabt
hatte (oben S, S51), so sagt darüber Bardt S. sn Ji'olgendes: <Von
der. Regel ist aber. oft abgewiohen .worden: in, einigen Fällen lag
die Nothwendigkeit der Abweichung in der Natur der Sache, 80,

wenn ein Interrex die Wahlen abhielt; in anderen Fällen lag in
der Anordnung einer Volksversammlung durch den Senat die Dis­
pensirung von dem Gesetze, so, wenn ein comitiorum hab. oausa
ernannter Dictator angewiesen wird primo die comitiali die
Wahlen vorzunehmen (z. B. Liv. 25, 2)\

Hier ist vor Allem zu rügen, dass Bardt die Uebertretungen
des Gesetzes (d. h. der Lex Oaecilia Didia) und die Abweiohungen
von der Regel (der Beobaohtung des Trinundinum-in der Zeit vor
der Lex Oaeeilia Didia) so zusammenwirft, als ob auf eine Unter~

scheidung nichts ankäme, während doch Idar ist, dass für die Be­
urtheiluJ;lg der Situation, in welcher die Lex Pupia gegeben wurde,
und zur Beantwortung der Frage, ob der von Bardt für die Lex
Pupia statuirte-Fall kau moder 8 eh I' wo h I vorkommen konnte,
nur die ersteren in Betracht kommen können.

Dass die wirklichen Uebertretungen 1 der Lex Oaecilia Didia,
welche Bardts Ansicht von der Lex Pupia insofern entgegenstehen,

1 Wir kennen als solcbe, die direct bezeugt sind, aus der Zeit
vor der Lex Pupia die Leges Livise 663, welche vom Senate als contra
Zegern OaeC'lcliam Diiliam latae für ungültig erklärt worden sind (Oic.
de dom. 16, 41), wobei es übrigens zweüelhaft bleibt, ob Livius sie
blose durch das per saturam rerre (eic. de dom. 19, 50), oder auch

Rhein. Mus. f. Phllol. N. F. xxx. 25
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als sie zeigen, dass es unmöglioh genügen konnte, den· Grundsatz
der Incompatibilität von Volksversammlungen und 8enatssitzungen
auszusprechen, meiner Ansicht von· der Lex Pupia nicht entgegen­
stehen, habe ich schon Bd. 29, S. 327 gezeigt. Allerdings konnte
und musste die Lex Pupill. die Möglichkeit von Uebertretungen
der Lex Caecilia Didia in Rechnung ziehen, aber nur als Fälle,
die nieh t vorkommen, sondern gesetzlich verhindert sein und
bleiben sollten. Der von Bardt statuirte Fall, dass ein Magistrat·
durch vlötzliche Ansetzung der Volksversammlung die Lex Cae­
cHili, Didia übertrat, konnte als.o freilich vorkommen j aber dann
hatte nicht der den Senat berufende Magistrat gegen die Lex
Pupia, sondern der die Volksversammlung ohne Beobachtung des
Trinundinum ansetzende Magistrat gegen die Lex CaeciHa. Didia
verstossen. Was der Senat in einem solohen Falle beschlossen
hatte, blieb gültig; was die Volksversammlung beschloss, konnte
f{ir ungültig erklä.rt werden.

Den I nt e r I' ex aber und den comititJrom habendorum causa
ernannten D i ct at 0 l' mengt Bardt sehr gedankenlos in die vor­
liegende Frage ein. Zwischen der Lex Caecilia Didia und der Lex
Pupia haben nur zwei Interregna statt gefunden, das des L. Valerius
Flacous, der 672 den 8ulla zum Dictator einsetzen lassen· musste
(App. b. c. 1, 98), und das Interregnum im Anfange des Jahres
677, zur Zeit dal' Unruhen des Lepidus (Sall. hist. fr. 1, 48, 22).
Selbstverstä.ndlich war damals der Fall, dass ein anderer Magi­
strat, etwa ein Tribun, auf den Tag. der Oomitien eine Senats­
sitzung angesetzt hätte, kaum möglich. Na 0 b der Lex Pupin.
finden wir Interregnen Dur in den Jabren 699, 701,702; aber ab­
.gesehen davon, dass diese in die Zeit der Auflösung aller staat­
lichen Ordnung faUen, die der Urheber der Lex Pupia seInverlieh
vorausgesehen hat, waren in diesen Fällen die Comitieu in den
Vorjahren 698 (Dia C. 89, 27. Liv. ap. 105), 700 (Ascon. p. 19.
Oie. ad. Q. fr. 2, 14b, 4. 2, 16, 3. ad Att. 4, 15, 7. 4, 16,7.
4, 17, 2. 4, 18, 2. ad Q. f1'. 3, I, 5, 16. 3, 2, 3. 3, 3, 2.
3, 8, 4. 3, 9, 3), 701 {Asoon. p. 31 f. Schot Bob. p. 341. 343.

durch die Niohtbeobacbtung der Promulgationsfrist verletzt hatte (vgl.
Ascon. p. 68. Cie. de leg. 2, 6, 14. 2, 12, 31). Ferner aus der Zeit
Dll.Ch der Lex Pupia Caesars Lex euriata. de arrogatione P. Clodii 695
(Oie. de dom. 16, 41. ad Att. 2, 9, 1. Dio C. 39, 11), mehrere
nioht näher anzugebende Leges Vatiniae 695 (Oie. Sest. 64, 155),
die Leges Antoniae 710 (Oio. PhiI. 5, 5, 7 f.), die Lex Titia über die
Einsetzung des Triumvirats 711 (App. b. c. 4, 7).
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Oie. Mn. 9, 25. 35, 96) in gesetzlicher Weise edicirt gewesen und
hatte die professio der Candidaten rechtzeitig stattgefunden, so
dass die von den Interregen angesetzten Oomitien unter den schon
oben -(So 352 f.) erledigten Gesichtspunkt der fortgeset2it,en oder
vertagten Oomitien fallen, was auch von einigen älteren Interregnen
(Liv. 7, 21, 2. 7, 22, 2. Dionys. 8, 90) gilt. Das letzte Inter­
regnum aber, welches vo r dem des L. Valerius Flacons 672 statt­
gefunden hatte, scheint 592 gewesen zn sein, in welchem Jahre
die OODsuln als 'Vitio creati abdankten (Fast. Oap. O. I. L. I 437) 1.

Das Interregnum musste also l'lnr Zeit der Lex Pupia als eine kaum
in Betracht kommende Antiquität erscheinen. Dasselbe gilt noch mehr
von dem äictator -comitiorum habend(}rum causa, von dem das letl'lte
Beispiel in das Jahr 552 rliUt; denn dass man in den Zeiten der
-i\narchie daran denken würde, einen dictator comiticrum haben­
darum causa l'lU bestellen, woran man im J. 700 (Oie. ad Q. rr.
2, 15, 5. 3, 4, 1. 3, 7, 2. 3, 8, 4. 3, 9, 6. ad Att••4r 16,11.
4, 18, 3) allerdings gedacht hat ll, konnte der Urheber der Lex
Pupia nicht ahnen. Wenn aber die älteren Dictatoren dieser Art
bisweilen von der Verpflichtung :>lur Beobachtung des. Trinundinum
befreit gewesen sind (Liy. 25, 2, 4. 27, 6, 2. 27, 33, 9), so ist
das für die vorliegende Frage, ob· nach der Lex Caecilia Didia der
von Bardt statuirte Fall vorkommen konnte, gerade so gleichgiiltig, wie
es die älteren Fälle sind, die wir ausserdem von Abweichungen von _
der Beobachtung des Trinundinum bei richtenden (Liv. 43, 16, 11),
legislativen (Liv. 4, 24\ 5. 4, 58, 8) nnd wii.hlelld~n (Liv. 23,
24, 3. ~4, 7, 11. 35, 24, 2. 40, 59, 4. 41, 14, 3. 42, 28, 1.
43, 11, 3. 44, 17, 2) Oomitien kennen.

Völlig irrelevant für die vorliegende 'Frag;;' ist auch die Schluss­
bemerkung, die Bardt S. 311 hinl'lufügt, ehe er die Summe des
vermeintlich Erwiesenen auf S. 312 (oben S. 851) zieht; er wirft
nämlich die It'rage auf, ob. neben dem Trinundinum als minimaler
Frist. es auch eine Maximalfrist gegeben habe, und erklärt, dass
auf diese Frage in unSl'rer Ueberlieferung die Antwort fehle 8.

1 Das letzte von Livius erwähnte faUt in das J. 579 (Liv. 41,
18, 16); das vorletzte in nas J. 538 (Liv. 22, 54, 1).

~ Daher betrachtetr Gie. deleg. 5, B, 9 nie Dictatur, wie das In­
terregnum, als ein noch immer lebensfähiges Institut.

S Die Bemerkung ist ührigens nicht richtig. Allerdings giebt un­
sere Uebcrlieferung die Antwort, dass es, abgesehen davon, dass der
Ablauf des Amtsjahres insofern eine Ma.ximalfrist war, als kein Magi-
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Da also der von Bardt für seine Auffassung der Lex Pupia
statuirte Fall bei den Fortsetzungen unvollendet geblieben.er und
bei der Vertagung beabsichtigter aber nicht gehalteuel' Oomitieu
kaum, bei den. zuerst angekündigten Oomiticn gesetzlich nie' vor­
kommen konnte, so bleibt mein Einwand gegen Bardts. Auffassung
der Lex Pupia, den dieser selbst (8. 312) als erheblich anerkennt,
vollständig in Kraft.

Nur mit Widerstreben wende ich mich hiernach zu der Be­
sprechung der einzelnen Auslassungcn Bardts über einzelne meiner
Interpretationen und Aeusserungen, weil ioh, was ich nicht g.ern
thuc, den achwerwiegenden Vorwnrf erheben muss, dass Berdt
meine Argumentationen durch Allslassung wesentlioher Momente
entstellt und meine Worte gegen den klaren Sinn derselben ver­
dreht hat.

S. 322 hatte ich gesagt, dass aus den Worten Oie. ad AU.
1, 14, 5 Ourioni nullum senatus oonsuZtum facienti nioht folge,
was Bardt (HerQles 7, 19 f.) daraus gefolgert hatte, dass gesetz­
lich an dem betreffenden Tage <gar Nichts beachloasen werden
könne, jed er Beschluss nichtig ser. Dafilr hatte ich mich be.
rufen auf Oic. ad fam. f$, 9, 5. ad Q. 2, 12, 9. Liv. 3,40, 5,
aus denen hervorgeht, dass es jedem Senator frei stand, seine sen­
tentia dahin abzugeben, dass er sagte: nullum placere S6fzatus con­
suUum fieri. Dem setzt Bardt jetzt (S. 312) die flllsche Behaup-

entgegen: (null'um senatus cOn8uZtum faoere heisst sich der
Abstimmung enthalten, und zwar nicht stillschweigend, son­
dern durch ausflrückliche Erklä.rung bei der Umfrage, dass man
nicht stimmen wolle' - falsch deashalb, weil es in keiner
der drei Stellen heisst: sententiam dia;it se 1zetJ.'ue sententiam diciurum,
(was bekanntlich vorkommen .konnte, Liv. 28, 45, 5. 7; vgL 27,

strat über sein Amtsjahr hin,aus einenProcess führen, die Durchhrln­
g'ung eines Gesetzes besorgen, die Wahlen vornehmen konnte, .keine
:Maximalfrist gab: Das Zustandekommen der Wahlcomitiell war durch
die Lex sacrata uud andere Gesetze (z. B. durch die Leges Aelia und
Fufia) gesichert, so weit es möglich war, so dass es dafü·r einer Maxi­
maHrist nicht. bedurfte. Dass es für legislative Comition keine Maxi­
malfrist gab, beweist unter Anderem das Senatusconsultum von 697
(eie. Sest.· 61, 129) (oben S. 858), das sicher nicht so formulirt wäre,
wenn man sich auf eine Maximalfrist h!i.tte berufen können. Dass es end­
lich für riohtende Comitien, bei denen die Maximalfrist eine Humanität
für den Angeklagten gewesen sein würde, an einel' solchen fehlte, zeigt
das beredte Schweigen Ciceros darüber de dom. 17, 46.
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34, 7), negue verbo adsensurf,m neljf~e pedibus in alif~ sentcmtiain
iturum esse (was, soviel ich weiss, gar nicht verweigert werdeu
konnte, Liv. 27, 34, 7), sondern: ipse tamen hanc sententiam dilxit
nullum hoc tetmpore senatus COnsf,ltUtt~ faci6'lw,um (CiQ. fam. 8, 9, 5),
decernendum niki~ censeo (ad Q. fr. 2, 12, 3), s6'ld6'lotiarn peregU
nullum placere 86'1~atus consuztum fieri (Liv. 3, 40, 5). Auf diese
falsuhe Behauptung gestützt, Bagt ß. wlili~er: damit könne Verschie­
denes gemeint sein, z. B. C ein PrQtest gegen die Bechtmässigkeit
eines Sellatsbeschlusses sei n e m Inhalt e na eh' (wie seiner Mei­
nUllg nach in der Stelle a.d A.tt. 1, 14,5), oder C ein Protest gegen
da.s angemasste Recht despdisidirenden Beamten' (wie seÜ161'
Meinung nach in der Stelle Liv.3, 40, 5). Bier ist erstens
der Widerspruch zu constatiren, der darin liegt, dass Ourios Ab­
stimmung jetzt C ein Protest gegen die Rechtmässigkeit des Senats~

beschlusses sei nem InhaI tell ac b' sein soll, während es früher
ein Protest gegen <j e den Beschluss' war, und (die l\-linorität ilber­
haupt kein en Beschluss gefasst sehen' wollte; zweitens die.That­
sache, dass Bardt die beiden andern von mir angeführten Stellen
(Oie. farn. 8, 9, 5. ad Q. fr. 2, 12, 8) ignoriert, aus denen klar
hervorgeht, dass dort in den natürlich im Zusammenhange zu le­
senden Worten wuUum hoc te mpore senatus con8f~lt'um faciendum
und decer~dwm, nil'~il durchaus kein Protest gegen die Recht­
mässigkoit der Beschlussfassung liegt, sondern das Votum, dass
eine Beschlussfasllllllg jetzt nicht opportun, bezw. übel'haupt
nichtel'forderlioh sei. - Was übrigens Bardt dUl'oh seine
Interpretation der Stelle ad Att. 1, 14, 5 hatte erweisen wollen,
dass nämlich auch nach .der Entlassung de! Oomitien eine Senats­
sitzung. an demselben Oomitialtage nach der Lex Pupia nicht habe
gehalten werden dürfen, das ~olgt aus jener Stelle, in der die Lex Pupia
gar nicht genannt ist, jetzt um so weniger, als Bardt· selbst S. 317
in anderelJl Zusammenhange ein zweites sicheres Beispiel einer av8-~·

fusiJoll gehaltenen nicht beanstandeten Senatsaitzung aus dem J. 692
(Dio O. 37, 43) nachgewiesen hat, ohne es freilich mit der }t'rage
nach der Auffassung von Oic. ad Att. 1, 14, 5 in Beziehung zu setzen.

S. 323 hatte ich gerügt, dass Bardt S. 17 bei Erörterung
der Frage nach der I,ex Pupia von dem Satze ausging: C Natür'
lieh ist es zu allen Zeiten inconstitutionell ersohienen,
zwei politische Körper/lchaften gleichzeitig neben einander tagen
zu lassen, von denen die grössere zugleicll auch die sämmtlichen
Mitglieder der kleineren umfasst', indem ich dazu bemerkte,· dass
mRom dergleichen C nicht VOll allgemeinen constitutionellen Grund-
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sätzen, sondern von deu conereten Machtbefugnissen der Magistrate'
abgehangen habe. In seiner Erwiederung B. 312 f. giebt Bardt
zwar zu, dass Rom nicht < nach allgemeinen constitutionellen Grund­
sätzen' regiert worden sei, hält es indessen < nicht für gerathen,
die ersteren bei Erörterung irgend welcher staatsrechtlichen Fragen,
also auch bei der vorliegenden, zu i g n 0 r iren' . Als ob ich das
verlangt, oder ein solches Verlangen durch meinen Tadel auch nur
angedeutet hätte! Ich habe nur getadelt das Aus geh en von
einem allgemeinen constitutionellen Grundsatze und t.adele diess
noch heute als eine fehlerhafte Anwendung der deductiven Methode
(oben S. 564), und zwar halte ich es desshalb fül' methodisch feh­
lerhaft, weil die constitutionellen Grundsätze des römischen Staates
nur aus den Gesetzen und Instituten desselben erkannt, die Gesetze
nnd Institute selbst aber nur aus der Interpretation der auf sie
bezüglichen Stellen ihrem Inhalte nach ermittelt werden können,
Wenn Bardt hinzuftigt, dass er das Wort < inconsl;itutionell' ge­
braucht habe als gleichbedeutend mit< dem Geiste der Constitution
widersprechend', so ändert er damit Nichts; denn gerade das halte
ic4 fül' eine fehlerhafte Methode, vom Geiste der Constitntion aus­
gehend über die Einzelheiten derselben aburtheilen und die Stellen
der Schriftsteller nach so vorgefassten Vorurtheilen interpretiren
zu wollen. Es ist das eine ebenso fehlerhafte Methode, wie wenn
ein Grammatiker hei der Erörterung eines grammatischen Gesetzes
von dem (Geiste der Sprache' ausgehen wollte, um dann unter deI'
Hel'l'schaft einer auf diesem Wege vorgefassten Idee die einzelnen
Erscheinungen des grammatischen Gesetzes zu beurtheilen. Etwas
Anderes ist es natürlicll, wenn Jemand auf dem Wege ernster und
mühsamer Arbeit inductiv, wie Ihering, den (Geist des römi­
schen Rechts' zu erkennen sucht. Dass Bardt indess auf indue­
tivem Wege in den Geist der l'ömischen Constitution noch nicht tief
genug eingedrungen ist, um als Prophet desselben sich geriren zu
können, zeigt meine Kritik seiner· alten und nenen H;ypothese wohl
hinlänglich.

S. 850 ff. hatte ich bei der Intel'pl'etation der für meine
Auffassung der Lex Pupia sprechenden Stelle ad Q. fr. 2, 13, 3
gesagt: < Aus dem Satze Seil t(JlfMfl, kis comitialibus trwuni pl.
8e de {}abinio acturos esse ilicunt folgt doch wohl, dass am 18.
Febl", über den Cicero berichtet, die Tl'ibuni plebis die
beabsichtigten Comitien noch nicht ordnungsl1lässig indicu·t hatten.
Wenn sie diess sofort am 14. thaten, 80 konnten sie nach der Lex
Caecilia. Didia die COluitien frühestens auf den 3. März, den ersten
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Oomitialtag des März ansagen>, Bardt fällt ob dieser Interpreta­
tion aus den Wolken, was aber nur die Folge davon ist, dass die
nebelhaften Vorstellungen von dem Geiste der OOllstitution seine .
Augen umwölkt hatten, Die.se Wolken haben ihn vel'hindert zu sehen,
dass die Tribunen vor dem 13. Februar, über den Oioer 0 b erioh­
tet, gar nicht daran denken konnten über Gabinius mit dem Volke
zu verhandeln, da erst an diesem Tage, also am 13. Februar, .
die Sache des Gabinius im Senate zur Sprache gekommen war I ;

ja sie haben il;m sogar verhindert zu sehen, dass er selbst früher
(Hermes 7, 23) gewusst hatte, dass die Verhandhlrigen über Ga­
binius im Senat erst am 13. Febr. begannen. Wenn Bardt fortfahrt:
<Also die Comitien konnten 80 wie sO nicht stattfi,nden? und Ap­
pius, der arme Thor, hätte sioh mit all seiner Gelehrsamkeit unter
Berufung auf die Pupia wie die Gabiuia ganz unnützer Weise be-·
müht, etwas zu verhindern, was sO wie so nioht möglioh war I >
so hat er offenbar auch,das nicht sehen können, dass das, was
meiner Meinung naoh g e!l e tz li 0 h naoh der Lex Ca.eoilia Didia
nicht möglioh war, t ha ts il. 0 h Ii 0 h sehr wohl gesohehen konnte,
und dass Appius. naoh meiner Meinung mit seiner Interpretation
dem illegalen Vorhaben der Tribunen entgegentritt, welche trotz
der Lex Caeoilia Didia und iU Uebertretung derllelben eine Volks­
versammlung auf einen der noch im Februar auf die Quirinalia
folgenden dies comitiales zu berufen beabsichtigen.

Bei meiner daran sich anschliessenden Kritik der Interpre­
tation, die Bardt von derselben Stelle Ciceros giebt, hatte ioh ge­
sagt (8.331 f.): <Den Weg zu der »"schal'fen"" und ""genauen""
Interpretation dieser Stelle ebnet er sich duroh die Bemerkung,
""dass Cioero von den Dingen erzähle, nur um etwas zu erzählen,
ohne sioh irgentl ernsthaft dsfm zu interessiren; man werde also
in der Stelle nioht gel'ade eine völlig präcise Anwendung dei' staats­
reohtlichen Terminologie erwarten dürfen"": Voraussetzungen deren
ioh bei meiner Iuterpret.ation nicht bedarf>. Hierauf erwiedert
Bardt: <Soillimm genug, dass er bei der Erklärung irgend einer
Stelle der Alten es für u nnütz hält, alle uns bekannten Um­
stände, ans denen heraus sie, geschrieben ist, in Betracht zu ziehen'.

1 Cio. ad Q. fr. 1. 0, § 2 cognollce nunc Idus: - eodem igitur
die Tyriis est senatus da.tus frequeus; frequentes contra 8yl'iaci publi- .
eani. Vehementer vexatus Gabinius; exagitati tamen a Domitio publi­
ca.ni, quod eum essent eum equis prosecuti. - Aotmn est eo die nibil,
nOll: diremit. COlllitialibus diebus u, 8. W.
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Bardt wendet hier denselben Kunstgriff an,· wie in seiner Erwiede­
ruog bezÜglich der constitutioneUeu Grundsätze; wie er dort den
Tadel wegen vorei liger Berufung auf constitutiOllelle Grundsätze
so deutete, als ob ich ein I gn 0 l' iren del'selben v;erlangte, so
deutet er hiel~ das nicht bed iirfengewisser Voraussetzungen bei
der Interpretation eioet' bestimmten Stelle als ein fü run n ti. tz
ha.l tau derselben überhaupt. Dass ich gerade bei dieser Stelle
sehr sOl'gfältig <alle uns bekannten Umstände, aus denen heraus
sie geschrieben ist, in Betracht gezogen hatte" geht eben daraus
hervor, dass ich erklärte jener Voraussetzungen bei dieser Stelle
nicht zu bedürfen; ich war eben zu dem Resultate gelangt, dass
Cicero sich völlig prä'cise ausgedrückt habe, Dass ich aber viel
sorgfältiger als Bardt alles ErfOl'derliche in Be~racht gezogen hatte,
geht daraus hervor, dass Bardt jetzt selbst eingesteht< einen Fehler
begangen :<\u haben, indem er diese für ihn s 0 n s t wichtige Be­
merkung just an diese Stelle anknüpfte, in der er gera.de die
gan:<\ p;r ä cis e Anwendung der staatsrechtlichen Terminologie in
dem Munde des gelehrten Consllls Wobei es übrigens
eben so naiv, wie originell ist, dieses Zugeständuiss eines Fehlers
mit dem Vorwurfe gegen mich einzuleiten, dass ich diess (nämlich
dass er einen Fehler begangen habe) übersehen hätte.

Weiter hatte ich bei der Kritik von Bardtl;! Interpretation
dieser Stelle gesagt (8. 832): Bardt habe ganz übersehen, t dails
die Interpl'etation des Appius Claudius nur für die Comitialtage
des Febmar als wirksam erschien', Woran ich die Bemerkung
knüpfte: <Wäre dei' Wortlaut der Lex Pupia so zweideutig ge­
wesen, wi(:) Bardt anninllnt, so hätte Appius Claudius mit derselben
Interpretation die Comitien auch noch im März verhindern können,
da Stoff für Senatssitzungen auch nach Absolvirung der Audienzen
leicht zu beschaffen war', Bardt erklärt, dass ihm diese Worte
(einigerm~ssen unklar' seien, und versucht meine Meinung <wenn
er diese Sätze recht verstehe' durch das Beispiel eines Abgeord­
neten zu. widerlegen, der nach Analogie der Aeusserullgell des Ap­
pius Claudius etwa sage: (Ich werde vor dem 1. März (Sohluas
der Session) zu meinen häuslichen wissenschaftlichen Arbeiteu nioht
kommen, denn mein Gesundheitszustand hindert mich nicht. und
meine Abgeordnetenpflicht zwin g t mich, mich täglich ausser mei-

. nem Hanse andern Arbeiten hinzugeben', Dieses Gleichniss, von
Bardt selbel' sagt <omnis comparatio olaudicat' I zeigt, dass

Bardt den Sinn meiner Worte allerdings nicht verstanden hat. Denn
sonst hätte er nicht an die Stelle des g es e t z1 i (J h n ich t h i n-
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dernd en 1 Momentes ein thuts äc'hlich nich t hinder n des,
den Gesundheitszustand, an die Stelle eines geseblich nicht
hi n dernden Momentes, das mit dem ersten Comitialtage des
März ein gesetzlich hinderndes würde, ein thatsächlich

'nicht hinderndes, das auch nach dem ersten März ein that­
sächlich nicht hinderndes bleibt, gesetzt, Denn gerade
darauf stützt sich meine Ansicht, dass die Lex Pupia nur für die
Comitialtage des Februar ein gesetzliches l1i oht hindernde s
Moment war, aber vom 3. März an ein gesetzliches ,Hinder­
niss wurde. Im Februar war sie ein gesetzliches Hinderniss dess­
halb nioht, weil Appins Claudius trotz der von den Tribunen etwa
in ungesetzlicher Weise (gegen die Lex Caecilia Didia) angesagten
Volksversammlungen dnrch Abhalten von Senatssitzungen gegen
die Lex Pupia nicht verstiess, kein Tribun also sich ibm gegen­
über auf die Lex Pupia berufen konnte. Im März wur de sie
zu einem gesetzlichen Hinderniss, weil schon sm B. März, dem
ersten Comitialtage des Mäl'z, sich die Tribunen rur eine auf diesen
Tag angesetzte Volksversammlung gegenüber dem Appius, wenn er
trotzdem an demselben Tage eine Senatssitzung halten wollte, bei einer
Intel:cesßion auf die Lex Pupia berufen konnten, die nach meiner Ansicht
verbot: ut diebus oomitialibus, in quos oomitia edicta essent, ante 00­

mitia di'nIJissa semdus ne haberetur. Der Gesundheitszustand des
Bardt'schen Abgeoraneten bleibt dagegen erfreulicher Weise nach
dem 1. März derselbe wie vorhel'. Demnach würde ich dem Ab­
geordneten gewiss nicht das sagen, was Bardt mich ihm sagen
lässt, also auch nioht die Antwort erhalten, die mir von demselben
ertheUt wird,

Wenn Bardt im Anschluss a~ dieses Gleicbniss sagt: < Omnis
oomparatio olaudicat, aber das ist doch woM daraus klar, dass
die Kraft der J)eduction des Appius in dem Zusammen­
wirken der beiden Momente: dei' Anordnung duroh die Lex Gabinia,
der Niohthinderung durch die Lex Pupia' und darauf das Weitere
im Sinn seiner Auffassung der Lex Pupia entwickelt, so habe ich
dagegen zu erwiedern: erstens dass das Z usa mIne IIwir k e n
eines anordnenden Momentes und eines nicht hillllemden streng ge­
nommen überhaupt gar nicht denkbar ist, weil das nicht hindernde
dabei als völlig entbehrlich erscheint; zweitens, dass das non i m-

1 Man wolle sich darl:lu eriunern, dass i'lllpediKe ein staatsrecht­
licher Ausdruck ist fÜr {Ue Interoession der Tribunen, an (Ue Ap.,
pius' Claudius ohne Zweifel daoht,e.
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p eiliri lege FupitJ, und das eUam /Jogi lI;ge Gabinia hier in
der That, wie schon das etia'l1~ (sogar) zeigt, nioht zusammen~

wirken, sondern vielmehr sich im Verhältniss der Steigerung a mi­
nore ad maius zu einander befinden: das was nach deI' Lex Pupia
bloss gesetzlich erlaubt (nicht bloss thatsächlich möglich)
18t,istnachderLexGabiniasogar gesetzlich geboten. Wenn
Cicero weitläufiger die Gesetzes-Interpretation des Appius Claudius
hätte verdeutlichen wollen, was für seinen Bruder Quintus, der
die Lex Pupia kannte, nicht nöthig war, so würde er etwa gesagt
haben: OornitiaZibus iliebus, qui Qz~irinaZia sequuntur Appius inter~

pretatur non impediri se lege Pz~pia, quorninus habeat senatz~f1~,

(IJz+ia comitiis in. ante diem V. Non. Mart. eilietis ab hoc demum
die legis PUIJiae auxilium adversus se a tribunis expediri itaque ab
hoc demz,m die ipse eorum intercessione impediri possit,) et, quoil
Gabinia sanctum sit, etiam cogi ex Kal. Feor. usque ad Kal.
Martias legatis s(Jnatz~m quotidie dare: ita putantur detrudi comi~

tia in nWlzsem Martium. Diese Gesetzes~Interpretation des Appius
Claudius ist durchaus nicht rabulistisch, während die, welche Bardt
ihm octroyirt, in der That sehr rabulistisch sein würde (was Bardt
übrigens für eine Empfehluug seiner Auffassung hält) 1, soudern
sie ist staatsrechtlich durchaus correct. Ausserdem ist sie auch
durchaus praktisch; denn gesetzt den Fall, einige der Tribunen
hätten dem Appins entgegen dennoch Comitien auf die Februar~

tage angesetzt, so würde es dem Appius Dicht schwel' geworden
sein, den einen oder den andel'll Tribunen, z. B. den A. Terentius
(Oie. ad Att. 4, 16, 7) oder den D. Laelius (Val. Max. 8, 1, 3),
zu finden, der gestützt auf die Gesetzesinterpretation .des Appius
den Comitien intercedirt und so· dieselben bis zum März verzögert
bätte 2• Auf die Lex Caecilia Didia. aber berief Appius Clau­
dius, obwohl er auch diess konnte, sich desshalb nicht, weil Ueber­
tretuugen derselben dem Oaesar und Vatinius (oben S. 386, Anm.)
hingegangen, ja gleichsam dadurch sa.uetiouirt waren, dass das

I Allerdings wäre eine gute Portion Sophistik dem Appius Ohm­
duis fehon zuzutrauen, wie bei anderel' Gelegenheit seine Berufung
auf die Lex Cornelia de provinciis beweist (eie. fam. 1, 9, 25. ad Q.
fr. 3, 2, a. Att. 4, 16, 12). Aber warum mnss er hier rabulistisch
verfahren wenn er dur(lh (lorrecte Interpretation der Gesetze mohr
erreichen konnte? Doch wohl nicht zu J..iebe lIer Bardtschen Hypothese
über die Lex Pupia?

2 Wegon det1·!,di vgl. ad Att. 4,. 17, 2 quibu5 si non valuerit,
putant fore aliquem, qui comitia in a.dvelltum Caesaris detrudat.
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Plebejat und Tribunat des P. Olodius trotz der Bemühungen des
Oicero anerkannt war, obwohl es auf der gegen die Lex Caecilia
Didia durchgebrachten Lex curiata de arrogatione beruhte. Die
Interpretation dagegen, welche Bardt dem Appius imputirt, war
entschieden unpraktisch, weil die Tribunen auch nicht auf den
Kopf gefallen waren und die Sophistik des rabulistischen Consuls
natitrlich· erkannt und aufgedeckt hätten. Somit glaube ich meine
Interpretation dieser Stelle des Oicero, die Bardt selbst für die
wichtigste und schwierigste' hält, vollständig gerechtfertigt, die
Bardts aber als unzulässig nochmals erwiesen zu haben.

Bei Gelegenheit der Interpretation der zweiten Stelle des
Oicero (ad farn. 1, 4, 1) hatte ich S. 333 gesagt: C Da die Comi­
tien in trinuudinum edicirt werden mussten, so konnte Cicero mn

'15. JanuaL' sehr wohl wissen, und zur Zeit der Ankunft seines
am 15. ,Januar geschriebenen Briefes bei LeJ.1tulus auch diesen als
wissend voraussetzen, dass für alle Tage vom 16-29. Januar
Oomitien angekündigt seien'. Bardt erwiedert S. 315: C Lange
kommt auf die alte, wie ioh meinte, endlich abgethane Ausflucht
zurück: weil die Oomitialtage zu Comitien benutzt wurden' . Nun
ist die alte,' auch für mich längst abgethaue Ausflucht die, welche
sich auf die verstümmelte Definition des :F'est. ep. 38 eomitiales
dies appellabant, Gum in eomitio oonven';,ebant stützt: ich
aber spreche von dies oomitiales, in quos eomitia ediota et'ant.
Bardt braucht hier also zum dritten Male den Kunstgriff, mich
etwas anderes sagen zu lassen, als ich sage. Denn dass meine Aus­
drucksweise unter vollständiger Walll'ung der richtigen DefinitiOl~

der (lies oomitiales (qttibus cum populo agi Zieet Macrob. Sat. 1,
16, 14) durchaus correct ist, kann Niemand bestreiten. Bardt
fährt sodann fort: (Das konnte man sagen bei der Caesarstelle,
zwar mit Unrecht, abel'. doch ohne etwas handgreiflich Unver­
ständiges vorzubringen. Lange scheut aber auch hier nicht davor
zurück, er schickt wirklich die armen Romuli nepotes vierzehn,
sage vierzehn Tage hinter einander in die Volksversammlung, um
Quästoren und' Aedilen Zll wählen, und viele Gesetze anzunehmen,
von denen wir zwar nicht.s wissen, fitr die aber die Tribunen schon
werden gesOl'gt haben t. Dass meine Ansicht, die sämmtlichen

1 In der Anm. fügt Bardt hinzu: 'Obeneill soll das au Tagen ge­
schehen sein, an denen wie überliefert g'ewissen Verhandlungen mit
dem Volke a.lle möglichen verfassuugsll1ässigen uud nicht verfassungs­
mässigen Hindernisse in den Weg gestellt wurden. Ad farn, 1, 2, 4, 1,
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Comitialtage vom 16-29. Januar seien durch die Ankündigung
von Oomitieu, die bekanntlich unterbroohen und am folgenden Tage

\fortgesetzt werden konnten, in Beschlag genommen, keineswegs
et,vas < handgreiflich Unverständiges' enthält, dafür kann ich mich
auf das S. 357, Anm. 1 Gesagte berufen, aus dem hervol'geLt,daas
der (in diesem Falle auch noch ausnahmsweise durch die ädili~

cischen und quästorisohell Comitien in Ansprnch' genommene) Ja~

nuar das eigentliohe te'Mptts lcgum fcrcndaru'13 war. Ich föge dem
dod Gesagten noch hinzu, dass Curio, für dessen gesetzgebe~

rische Pläne der Januar nicht einmal ausreichte (R. Alt. 3, 982),
im Beginn seines Tribunats, d. i. nach dem 10. Dec. 703, nach
Dio C. '10, 62 111rjy6t.o 11: 0 }.l t:t na~ ?f:tOTUJ., und dass Vatinius nach
Cic. Vat. 11, 27 (oben S.358) multas iam alias leges tttlemt,
natürlich, wie der Zusammenhang im Jannar 695 (R. Alt.
3, 275). Die armen ROInuli nepotes aber konnten sich diese täg­
lichen Comitien sehr wohl gefallen lassen, da si"e bekanntlioh nicht
verpflichtet waren zu ersoheinen, und da es den Tribunen in der Regel
sogal' lieb war, nur eine Schaar ihrer Anhängel' erscheinen zn sehen.
Sagt doch Cicero im Jahre 698 ausdrücklich (Sest. 51, 109): Leges
videtntw saepc ferri multas. Qmitto 008, quae fertJintur ita,
v ia: t~ t qu ini ct ii ea: aliena tribu, suffragium ferant, re­
p&riantur. Eine Scham' von noch nicht 200 Müssiggängern fand
sich in der oontionalis hirudo aerarii, misera ac ieiuna 'PZebeet~la

(Oie. ad Att. 1, 16, 11) leicht und war .jederzeit gern bereit, in
der Volksversammlung sich als Volk zu geriren und über Gesetzes­
vorschläge abzustimmen.

Auf das, was Bardt S. 316 über die Stelle 8.d fam. 8, 8, 5
sagt, gehe iC}l nicbt ein, weil diese Stelle, wie ich sobon Bd. 29, S.
336 bemerkte. nioht entsoheidend ist. Aus der Peroratio Bardts
aber hebe ich noch den Satz hervor (S. 317): <Ich lege daher
nur zum SchlusB noch ausdrücklich und nachdrücklich V 6rwahru n g
ein gegen Langes Intel'pretatiollsweise, die überall, wo in den be­
treffenden Stellen von dies comitiales allgemein die Rede ist, diesen

b es e i ti g t und dafür den von Tagen, an denen Oomitien
gehalten wnrden, unterschiebt'. Dass ich das durchaus
nicht time, geht aus dem vorhin bei Gelegenheit der Stelle ad farn.

4, 2'. Aber diese Stelleu beweisen nur, dass die den rex AZexandrinus
betreffenden Rogationen des C. Cato und Oaninius im Januar nicht vor
das Volk kommen sollten, woduroh natürlioh nicht ausgeschlossen ist,
dass alle alld eren tri b unioisc h e n Roga ti on on ungehindert zur
Verhandlung konnten.
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1, 4,1 Gesagten und überhaupt aus meiner Formulirung der Lex Pupia
(Bd. 29, S. 324. 329): ?d diebus comitialibus, in quos comitia edie ta
essent, amte comitia ilimissa senatus ne haberet?w deutlich hervor.
Bardt scheut sich also nicht hier zum vierten Male meine Worte zn
verdrehen. Wie abel' soll man dieses Verfahren gerade bei dem
ungerechten Vorwurf der Unterschiebung des nicht technischen
Sinnes an die Stelle des technischen Begriffs für möglich halten,
wenn man weislil, dass Rardt früher (Hermes 7, 20) hat drucken
lassen: <Vielleicht war der Wortlaut des Gesetzes (der Lex Pupia·
nämlich) so, dass darin für 'die di~s comitiales die Berufung des
Senats untersagt wurde, nur dass comitiales nicht gemeint waTen
in der Bedeutung, die der römische Kalender 'allein ltenut, und die
Macrobius angiebt (Bat. 1, 16: quibus cum popula agi licet),
sondern in der, die Paulus angiebt (comi,tia'les dies appellabant,
cum i1z comitio conveniebant)T Dem gegenüber hatte ich
Bd, 29,S. 325 mich begnt\gt zu fragen: <Ist es denkba.r, dass der
Ausdruck dies comitialis in einem Gesetze in anderm Sinne ange­
wendet werden konnte, als in dem, den der Kalender allein kennt?'
Jetzt füge ich hinzu: <Ist es mit einem parlamentarischen Aus­
druck qualificirbar, wenn Bardt, der Jenes hat drucken lassen,
mir, der ich Dieses darauf geantwortet babe, den Vorwurf macht,
den technischen Begriff des Macl'obius beseitigt und den nicht
technischen des Paulus dafür untergeschoben Zll haben?'

So gern ich sonst bereit bin auf eine wissenschaftliche Dis­
cussion der von mir gel1usserten Ansichten über staatsrechtliche
Fragen auch mit Solchen einzugehen, .welche darum irren, weil
sie das Matel'ial noch nioht in ausreiohendem Masse beherrBchen
und das Fehlende aus dem Geiste der OOl1stitution ergänzen zu
können vermeinen: so muss ich doch in diesem Falle erklären,
dass, wenn Bludt nun wiederum durch eine, neue Hypothese
sich auf einen andern Vertheidigungspunkt rückwarts cOl1eentrirt
und von demselben aus in. gleioh illoyaler Weise gegen mich angrei­
fend vorgeht, ich es nicht für nöthig AAlten werde, ihn nochmals
aus den Schlupfwinkeln seine: Sophistik zu vertreiben.

März 1875. • ,L, Lange.




